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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Wachstumschancengesetz: Besteuerung Dezemberhilfe 2022 soll entfallen 

Die einmalige Entlastung durch die Gas- bzw. Wärmepreisbremse (sog. Dezemberhilfe 2022) ist 
nach geltender gesetzlicher Regelung als sonstige Einkünfte zu erfassen, soweit sie nicht bereits 
zu einer anderen Einkunftsart gehört. Da die Anwendung dieser Regelung einen großen Aufwand 
auf Seiten der Stpfl. und auch einen erheblichen Vollzugsaufwand der FinVerw auslöst, sollen 
diese rückwirkend aufgehoben werden. 

Hinweis: 

Steuerpflichtig ist auch die einmalige Energiepreispauschale für Arbeitnehmer sowie für Rentner und Pensionsempfänger. 
Hinzuweisen ist darauf, dass im Fachschrifttum ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Besteuerung erhoben 
werden. Insoweit ist nun auch vor dem FG Münster unter dem Az. 14 K 1425/23 E ein Verfahren anhängig. Es ist zu prüfen, 
ob Einkommensteuerbescheide, in denen sich die Energiepreispauschale steuererhöhend ausgewirkt hat, offengehalten 
werden sollen. 

2 Steuerermäßigung für Dienst- und Handwerkerleistungen im Privathaushalt 

Bei der Einkommensteuer können nebeneinander folgende Steuerermäßigungen in Anspruch ge-
nommen werden: 

– 20 % der Aufwendungen im Privathaushalt für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse und haushaltsnahe Dienstleistungen wie Rasenmähen, Fensterputzen oder Pflege-
leistungen, höchstens 4 000 € p.a. und 

– 20 % der Aufwendungen für Handwerkerleistungen, also alle im eigenen Haushalt getätig-
ten Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, höchstens aber 1 200 € p.a. 

Handwerkerleistungen sind nur begünstigt, wenn sie im räumlichen Bereich eines vorhandenen 
Haushalts erbracht werden. Damit scheiden Handwerkerleistungen, die die Errichtung eines 
„Haushalts“, also einen Neubau, betreffen, aus. 

Handlungsempfehlung: 

Für die Steuerermäßigung werden nur der Lohnanteil sowie Maschinen- und Fahrtkosten, nicht dagegen der Mate-
rialanteil, berücksichtigt. Sollten die Höchstbeträge in 2023 noch nicht ausgeschöpft sein, ist zu überlegen, geplante Leis-
tungen noch in das Jahr 2023 vorzuziehen. Zu beachten ist, dass die Steuerermäßigung nur bei Vorliegen eines Nachweises 
gewährt wird; es muss also über die Leistung eine Rechnung vorliegen. Da eine Barzahlung für die Steuerermäßigung nicht 
anerkannt wird, muss die Rechnung noch in 2023 durch Überweisung bezahlt werden, um die Kosten in 2023 noch 
geltend machen zu können. 

Sofern die Höchstgrenzen in 2023 (Handwerkerleistungen max. 6 000 € und daneben haushaltsnahe Dienstleistungen 
max. 20 000 €) bereits ausgeschöpft sind, sollten die Zahlungen erst in 2024 erfolgen.  

Hinzuweisen ist auf folgende aktuelle Entwicklungen: 

– Wird auf dem privat genutzten Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage errichtet und fällt 
diese unter die mittlerweile eingeführte Steuerbefreiung (installierte Leistung laut Markt-
stammdatenregister bis zu 30 kWp), so gewährt die FinVerw für die bei der Errichtung der An-
lage entstandenen Kosten die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen. Das heißt, der an-
gefallene Lohnaufwand für die Montage kann i.H.v. 20 %, maximal 1 200 € geltend gemacht 
werden. 

– Kosten für ein Hausnotrufsystem, welches im Notfall lediglich einen Dritten verständigt, 
selbst aber keine Hilfestellung beim Betroffenen leistet, können nicht geltend gemacht werden. 
Insoweit fehlt es an dem notwendigen Bezug der Leistung zum Haushalt des Stpfl. 

– Vom Stpfl. getragene Handwerkerkosten für die selbstgenutzte Wohnung können auch dann 
angesetzt werden, wenn die Wohnung selbst unentgeltlich – z.B. von einem nahen Angehörigen 
– überlassen wurde. 

– Bestätigt hat die Rechtsprechung, dass auch Mieter die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen geltend machen können. Der Nachweis der getra-
genen Kosten erfolgt über die Wohnnebenkostenabrechnung, eine Hausgeldabrechnung oder 
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eine sonstige Bescheinigung durch den Vermieter bzw. den Verwalter einer Eigentumswoh-
nung. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

3 Steuer- und beitragsfreie „Inflationsausgleichsprämie“ von bis zu 3 000 € weiter 
möglich 

Zur Milderung der Folgen der stark gestiegenen Preise hat der Gesetzgeber die Möglichkeit ge-
schaffen, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine steuer- und beitragsfreie „Inflationsaus-
gleichsprämie“ von bis zu 3 000 € zahlen können. Steuerfrei sind Leistungen im Zeitraum vom 
26.10.2022 bis zum 31.12.2024. Die Steuerfreiheit von max. 3 000 € je Dienstverhältnis gilt jah-
resübergreifend. Es ist daher unerheblich, ob der Arbeitgeber in diesem Zeitraum seine Leistung 
in einem Betrag oder verteilt in mehreren Zahlungen erbringt. Bestehen in dem Begünstigungs-
zeitraum mehrere Dienstverhältnisse, so kann die Prämie mehrfach (je Dienstverhältnis bis zu 
3 000 €) in Anspruch genommen werden. Für den Arbeitgeber liegen insoweit steuerlich abzugs-
fähige Betriebsausgaben vor. 

Die Nutzung des Steuerfreibetrags ist im Grundsatz für die Arbeitgeber freiwillig. Eine solche „In-
flationsausgleichsprämie“ kann ggf. tarifvertraglich vereinbart werden. Die Steuerfreiheit kommt 
nur auf Arbeitgeberleistungen zur Anwendung, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbracht werden. Ausgeschlossen ist die Steuerfreiheit also z.B. im Falle einer Gehaltsum-
wandlung oder bei der Abgeltung angesammelter Überstunden. Auch bei dauerhaften Lohnerhö-
hungen findet die Steuerfreiheit keine Anwendung, da nur Zusatzleistungen begünstigt sind. Mög-
lich ist es aber, z.B. ein freiwilliges Weihnachtsgeld als steuerfreie „Inflationsausgleichsprämie“ 
auszuzahlen. 

An den Zusammenhang zwischen Leistung und Preissteigerung werden keine besonderen Anfor-
derungen gestellt. Es genügt der Bezug auf die Steuerbefreiungsvorschrift in der Lohnabrechnung. 

Handlungsempfehlung: 

Aktuell und noch bis zum 31.12.2024 besteht somit die Möglichkeit, den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn eine solche steuer- und abgabenfreie Prämie zu gewähren. Dies kann auch gestreckt über mehrere Mo-
nate erfolgen. 

4 Rechengrößen der Sozialversicherung für 2024, Beitragssätze Sozialversicherung 

Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkom-
mensentwicklung angepasst und stellen sich für 2024 wie in der Übersicht „Beitragsbemessungs-
grenzen“ aufgeführt dar. 

Übersicht: Beitragsbemessungsgrenzen 

 

Rentenversicherung und Arbeitslo-
senversicherung  

West  Ost  

   
2023  

2024  2023  2024  

Beitragsbemessungsgrenze          

– jährlich  87 600,00 €  90 600,00 €  85 200,00 €  89 400,00 €  

– monatlich  7 300,00 €  7 550,00 € 7 450,00 €  7 450,00 €  

Gesetzliche Krankenversiche-
rung/Pflegeversicherung  

2023  2024  2023  2024  

Beitragsbemessungsgrenze          

– jährlich  59 850,00 €  62 100,00 €  59 850,00 €  62 100,00 €  

– monatlich  4 987,50 €  5 175,00 €  4 987,50 €  5 175,00 €  
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Rentenversicherung und Arbeitslo-
senversicherung  

West  Ost  

   
2023  

2024  2023  2024  

Versicherungspflichtgrenze          

– jährlich  66 600,00 €  69 300,00 €  66 600,00 €  69 300,00 €  

– monatlich  5 550,00 €  5 775,00 €  5 550,00 €  5 775,00 €  

Versicherungspflichtgrenze für Arbeit-
nehmer, die am 31.12.2002 PKV-versi-
chert waren  

        

– jährlich  59 850,00 €  62 100,00 €  59 850,00 €  62 100,00 €  

– monatlich  4 987,50 €  5 175,00 €  4 987,50 €  5 175,00 €  

 

Die Beitragssätze zur Sozialversicherung stellen sich nach jetzigem Stand wie folgt dar: 

gesetzliche Rentenversicherung  18,6 %  

Arbeitslosenversicherung  2,6 %  

gesetzliche Pflegeversicherung  3,4 % (4,0 % bei kinderlosen Versicherten, die das 23. Lebensjahr vollen-
det haben; den Beitragszuschlag von 0,6 % trägt der Arbeitnehmer alleine) 

Eltern mit mehr als einem Kind unter 25. Jahren werden entlastet; ab dem 
2. Kind um jeweils 0,25 %-Punkte je Kind, max. 1,0 %. Der Abschlag min-
dert ausschließlich den Arbeitnehmeranteil; der Arbeitgeberanteil bleibt 
konstant bei 1,7 %.  

gesetzliche Krankenversicherung  14,6 %  

  durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung: 1,7 % (2023: 1,6 %) – der Zusatzbeitrag (und die Umlagesätze) der 
einzelnen Krankenkassen können sich hiervon abweichend entwickeln.  

 

Sinken wird allerdings der Umlagesatz für das Insolvenzgeld, so dass sich für die Arbeitgeber 
eine gewisse Entlastung ergibt. Mit der Rechtsverordnung wird der Umlagesatz für das Insolvenz-
geld für das Kalenderjahr 2024 abweichend vom gesetzlichen Umlagesatz (0,15 %) auf 0,06 % her-
abgesetzt. 

5 Sachbezugswerte für 2024 

Werden den Arbeitnehmern kostenlos oder verbilligt Verpflegung, Wohnung oder Unter-
kunft zur Verfügung gestellt, liegen sog. Sachbezüge vor. Diese sind Teil des Arbeitslohns und 
deshalb als „geldwerter Vorteil“ steuer- und sozialversicherungspflichtig. Zu bewerten sind diese 
Sachbezüge nach den Ansätzen der Sozialversicherungsentgeltverordnung. Die Sachbezugswerte 
entwickeln sich wie in der Übersicht „Sachbezugswerte“ dargestellt. 

Übersicht: Sachbezugswerte 

Jahr  freie Verpfle-
gung insgesamt 
(kein minder-
jähriger Fami-
lienangehöri-

ger)  

freie allgemeine 
Unterkunft bei 

Belegung mit ei-
nem volljährigen 

Beschäftigten  

Frühstück  Mittag- und Abendessen 
je  

   
monatlich  

monatlich  monatlich  täglich  monatlich  täglich  

2024  313,00 €  278,00 €  65,00 €  2,17 €  124,00 €  4,13 €  

2023  288,00 €  265,00 €  60,00 €  2,00 €  114,00 €  3,80 €  
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Handlungsempfehlung: 

Wegen der vergleichsweise geringen Sachbezugswerte kann es günstiger sein, wenn statt Barlohn Sachbezüge, z.B. in Form 
von Restaurantgutscheinen, an die Arbeitnehmer ausgegeben werden. Sachbezüge sind (insgesamt) bis zu einer Freigrenze 
von 50,00 € je Monat lohnsteuerfrei und unterliegen auch nicht der Sozialversicherungspflicht. Im Einzelfall sollte die 
Umsetzung einer solchen Gestaltung unter Hinzuziehung steuerlichen Rats erfolgen, da die Anerkennung von Sachbezü-
gen an enge Bedingungen geknüpft ist. 

6 Gesetzlicher Mindestlohn steigt zum 1.1.2024 auf 12,41 € und Anhebung der 
Minijobgrenze 

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1.1.2024 auf 12,41 € pro Stunde. Das hat auch Auswirkun-
gen auf die Geringfügigkeitsgrenze (Minijob) und den Übergangsbereich: 

– Auf Grund der dynamischen Bindung der Geringfügigkeitsgrenze an den Mindestlohn erhöht 
sich ab dem 1.1.2024 die Geringfügigkeitsgrenze auf 538 €. 

– Entsprechend verändert sich auch die maximal zulässige Überschreitung der Minijobgrenze. 
Seit Oktober 2022 darf die Minijobgrenze innerhalb eines Zeitjahres nur noch in bis zu zwei 
Kalendermonaten überschritten werden. Minijobber dürfen in einem Kalendermonat maximal 
das Doppelte der Minijobgrenze verdienen. Ab 2024 sind dies dann 1 076 €. Auf das ganze Jahr 
gesehen ist es erlaubt, in begründeten Ausnahmefällen maximal das 14-fache der Minijobgrenze 
zu verdienen, so dass diese maximal 7 532 € im Jahr (aktuell: 7 280 €) verdienen dürfen. 

– Der Übergangsbereich geht ab 1.1.2024 von 538,01 € bis 2 000 €. 

Handlungsempfehlung: 

Bei Minijobbern ist mithin die arbeitsrechtliche Vereinbarung zu überprüfen. Die entsprechende Erhöhung der Geringfü-
gigkeitsgrenze führt dazu, dass Minijobber bei Vergütung nach dem Mindestlohn auch in 2024 unverändert 43 Stunden 
pro Monat arbeiten können. Somit führt die Erhöhung des Mindestlohns nicht zum Erfordernis der Anpassung der Ar-
beitszeit. Allerdings muss die Entlohnung entsprechend angepasst werden. 

Daneben ist bei Minijobbern das Auslaufen der Übergangsregelung zu beachten. Zum 
1.10.2022 wurde die Minijobgrenze von 450 € auf 520 € angehoben. Diese Anhebung der Gering-
fügigkeitsgrenze wurde von einer Übergangsregelung für den Lohnbereich zwischen 451 € und 
520 € begleitet. Personen, die am 30.9.2022 in einer mehr als geringfügigen Beschäftigung versi-
cherungspflichtig waren und seit dem 1.10.2022 aber unter die Geringfügigkeitsgrenze fallen, blei-
ben in dieser Beschäftigung längstens bis zum 31.12.2023 versicherungspflichtig, solange das Ar-
beitsentgelt 450 € übersteigt. Insoweit besteht nun spätestens zum 1.1.2024 die Notwendigkeit 
einer Anpassung des Lohns über die dann bestehende Geringfügigkeitsgrenze von 538 €, damit 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten bleibt. Der Lohn muss ab dem 1.1.2024 
also auf monatlich mindestens 538,01 € angepasst werden. 

Hinweis: 

Allerdings ist zu beachten, dass es etliche Branchen-Mindestlöhne gibt. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeit-
gebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemeinverbindlich erklärt. Branchen-Mindestlöhne 
gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. Zum 1.1.2024 werden verschiedene Min-
destlöhne nach oben angepasst, so z.B. im Elektrohandwerk, in der Gebäudereinigung und im Maler- und Lackiererhand-
werk. 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

7 Überprüfung und ggf. Anpassung der Steuervorauszahlungen 

Ist aktuell mit einem Rückgang des Ergebnisses zu rechnen, so sollte geprüft werden, ob eine An-
passung der Steuervorauszahlungen angezeigt ist. Die Herabsetzung von Steuervorauszahlungen 
ist stets zu prüfen, da dies ein einfaches und effektives Instrument zur Schonung der Liquidität ist. 
Aktuell ist eine Anpassung der Steuervorauszahlungen noch in folgendem Rahmen möglich (län-
gere Fristen bei überwiegend Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft): 
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– Die Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ist bis zum 31.8.2024 (spätestens bis 
zum Erlass des Einkommensteuerbescheids) möglich und kann mittels Vorlage einer (vorläufi-
gen) Gewinn- und Verlustrechnung und ggf. Ermittlung des steuerlichen Gewinns beantragt 
werden. 

– Die Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2023 ist bis zum 30.6.2025 möglich und 
kann bereits jetzt mittels Vorlage einer aktuellen BWA und einer Hochrechnung des voraus-
sichtlichen Jahresergebnisses beantragt werden. 

– Ebenso sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2024 in den Blick zu nehmen. Diese sind grds. 
bemessen nach der zuletzt vorliegenden Steuerveranlagung, also einem mehr oder weniger weit 
zurückliegenden Jahr. Liegt eine nutzbare Planung für 2024 vor, so kann auf dieser Basis eine 
Anpassung der Vorauszahlzungen geprüft und ggf. beantragt werden. 

Hinweis: 

Die Anpassung der Steuervorauszahlungen erfolgt auf Antrag des Stpfl. Zwar besteht bei steigenden Gewinnen im Grund-
satz kein Handlungsbedarf des Stpfl. Dennoch kann auch in diesen Fällen eine Anpassung zu prüfen sein, wenn größere 
Abschlusszahlungen vermieden werden sollen. 

8 Wachstumschancengesetz: Geplante Verbesserung der Abschreibungsbedingungen 

Mit dem Wachstumschancengesetz, welches sich aktuell in der parlamentarischen Beratung be-
findet, sollen die Abschreibungsbedingungen für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens deutlich verbessert werden. Vorgesehen sind folgende Änderungen: 

Regelung  Aktuelle Regelung  geplant nach Wachstumschancengesetz  

lineare AfA  lineare AfA über die ND  (keine Änderung)  

degressive AfA  ausgelaufen – letztmals für Investitio-
nen bis 31.12.2022  

Wiedereinführung mit dem 2,5-fachen des linea-
ren AfA-Satzes, max. 25 % für Anschaffung/Her-
stellung nach dem 30.9.2023 und vor dem 
1.1.2025  

Abschreibung geringwer-
tiger Wirtschaftsgüter  

GWG-Grenze: 800 € – wahlweise an 
Stelle der linearen oder degressiven 
AfA  

Anhebung der GWG-Grenze auf 1 000 € für An-
schaffung/Herstellung/Einlage nach dem 
31.12.2023  

Sammelposten  AK/HK von 250 € bis 1 000 € und 
Auflösung über fünf Jahre  

AK/HK von 250 € bis 5 000 € und Auflösung über 
drei Jahre für Anschaffung/Herstellung nach dem 
30.9.2023 und vor dem 1.1.2025  

Computerhard– und Soft-
ware zur Dateneingabe 
und -verarbeitung  

ND kann (Wahlrecht) mit einem Jahr 
angesetzt werden, volle Jahres-AfA im 
Jahr der Anschaffung  

(unverändert)  

Sonderabschreibung für 
kleinere Unternehmen  

Sonderabschreibung 20 %  Sonderabschreibung 50 % bei Anschaffung/Her-
stellung nach dem 31.12.2023  

 

Insbesondere soll die degressive Abschreibung wieder eingeführt werden für Wirtschaftsgü-
ter, die nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.1.2025 angeschafft oder hergestellt worden sind bzw. 
werden. Durch die degressive Abschreibung können im Vergleich zur linearen AfA in den ersten 
Jahren der Investition höhere Steuerminderungseffekte erzielt werden. Im Hinblick auf die Wi-
dereinführung der degressiven AfA ist insbesondere der Zeitpunkt der Anschaffung des Wirt-
schaftsgutes von Bedeutung. Der Anschaffungszeitpunkt wird allg. als der Zeitpunkt des Über-
gangs des wirtschaftlichen Eigentums angenommen. Ist vertraglich oder gesetzlich eine Abnahme 
des erworbenen Wirtschaftsguts vorgesehen, so geht das wirtschaftliche Eigentum erst mit dieser 
über. 

Insbesondere die beabsichtigte Ausweitung des Anwendungsbereichs der Sammelabschrei-
bung kann in vielen Fällen zu einer deutlichen Vereinfachung führen. Die insoweit erfassten Wirt-
schaftsgüter brauchen insbesondere in der Folgezeit nicht weiter verfolgt zu werden, so dass keine 
Abgangsbuchungen erfolgen müssen. Allerdings kann der Stpfl. das Wahlrecht zur Bildung eines 
Sammelpostens nur für alle im Wirtschaftsjahr vom Regelungsbereich betroffenen Wirtschaftsgü-
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ter einheitlich ausüben. Wird der Sammelposten gebildet, gilt dann für die verbleibende Sofortab-
zugsmöglichkeit für geringwertige Wirtschaftsgüter nicht die 800 €/1 000 €-Grenze, sondern die 
250 €-Grenze. 

Nach wie vor lässt es die FinVerw zu, dass die Nutzungsdauer bestimmter Computerhardware 
und Software zur Dateneingabe und -verarbeitung – im Rahmen der normalen AfA-Regeln – 
mit einem Jahr angesetzt werden kann. Der Ansatz einer Nutzungsdauer von einem Jahr ist keine 
Verpflichtung. Vielmehr können die Wirtschaftsgüter auch entsprechend der amtlichen AfA-Ta-
bellen über eine Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben werden. Nach Ansicht der Fin-
Verw besteht insoweit keine Bindung an die handelsrechtliche Vorgehensweise. 

Besonders deutlich soll die Sonderabschreibung für kleinere Unternehmen aufgewertet 
werden. Insoweit soll für Anschaffungen/Herstellungen nach dem 31.12.2023 eine Abschreibung 
von bis zu 50 % (neben der laufenden AfA) zugelassen werden. Aktuell beläuft sich die Sonderab-
schreibung auf 20 %. Die Möglichkeit der Sonderabschreibung ist allerdings nur dann eröffnet, 
wenn im Jahr vor der Anschaffung/Herstellung die im Gesetz genannte Gewinngrenze von 
200 000 € nicht überschritten wird. Diese Gewinngrenze ist im Rahmen der Bilanzpolitik zu be-
achten. 

Hinweis: 

Diese Regelungen gelten ausschließlich für die steuerliche Gewinnermittlung. In der Handelsbilanz ist dagegen die Ab-
schreibung planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorzunehmen. Weitere Vorgaben existieren für die Han-
delsbilanz nicht. Insoweit besteht auch keine Bindung zwischen Handelsbilanz und steuerlicher Gewinnermittlung. Somit 
kann dem jeweiligen Ziel der Rechnungslegung entsprechend die Abschreibung gewählt werden. Vielfach ist aber auch 
eine identische Abschreibung zulässig. 

Hinweis: 

Das Gesetzgebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz ist aktuell noch nicht abgeschlossen, so dass sich noch Ände-
rungen ergeben können. Soweit die Regelungen erst zum 1.1.2024 in Kraft treten sollen, ist aktuell zu überprüfen, ob an-
stehende Investitionen erst nach dem 31.12.2023 erfolgen, um die verbesserten Abschreibungsbedingungen nutzen zu kön-
nen. Insbesondere gilt dies im Hinblick auf die Sonderabschreibung für kleinere Unternehmen. Hierbei muss dann auf die 
Einhaltung der Gewinngrenze von 200 000 € in 2023 geachtet werden, damit in 2024 der Anwendungsbereich dieser Re-
gelung eröffnet ist. Insoweit ist allerdings auch ein eventuell zuvor gebildeter Investitionsabzugsbetrag in die Überlegung 
einzubeziehen. Nur wenn sich der begünstigte Investitionszeitraum auch auf 2024 erstreckt, sollte ein Verschieben der 
Investition auf Anfang 2024 erfolgen, da ansonsten der gebildete Investitionsabzugsbetrag mit Gewinn- und Zinsfolgen 
aufzulösen wäre. 

9 Wachstumschancengesetz: Geplante Klimaschutz-Investitionsprämie 

Die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigte Investitionsprämie für Klimaschutz 
und digitale Wirtschaftsgüter soll nun umgesetzt werden. Dies ist sachlich allerdings begrenzt auf 
Investitionen in den Klimaschutz. Auch erfolgt die Umsetzung nicht wie angekündigt als „Super-
abschreibung“, sondern als Investitionsprämie, was für Stpfl. noch attraktiver ist, da die Ausge-
staltung nun gewinnunabhängig erfolgen soll, also auch Unternehmen mit geringen Gewinnen o-
der gar Verlusten davon profitieren können. Diese Klimaschutz-Investitionsprämie tritt neben an-
dere Förderungen, z.B. Förderprogramme, die über die KfW oder die BAFA abgewickelt werden. 
Ausgeschlossen ist die Klimaschutz-Investitionsprämie dann, wenn für die Investitionen bereits 
andere Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Insoweit ist dann abzuwägen, welche 
Förderung sinnvoller ist. 

Anspruchsberechtigt sind natürliche Personen oder Personengesellschaften, die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder freiberuflicher Tätigkeit erzielen und auch Kapi-
talgesellschaften. Im Übrigen gibt es keine Einschränkungen z.B. hinsichtlich der Größe des Un-
ternehmens oder Branche. 

Die begünstigten Klimaschutzinvestitionen sind aus Gründen des europäischen Beihilfe-
rechts an Art. 38 „Investitionsbeihilfen für andere Energieeffizienzmaßnahmen als in Gebäuden“ 
der AGVO (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) ausgerichtet. Insoweit bedarf es dann 
keiner Einzelprüfung nach dem europäischen Beihilferecht. Im Einzelnen ist vorgesehen: 

– Begünstigt sollen sein die Anschaffung/Herstellung von beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens und nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten an solchen Wirtschafts-
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gütern. Ausdrücklich nicht begünstigt sind Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung, für Fern-
wärme und/oder Fernkälte und für Energieanlagen, die mit fossilen Brennstoffen, einschließ-
lich Erdgas, betrieben werden. Ausgeschlossen sind also insbesondere auch Maßnahmen an Ge-
bäuden. 

– Die Investition muss zur Umsetzung eines „Einsparkonzepts“ dienen, welches die wesentlichen 
Anforderungen an ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 erfüllt und von einem qualifizierten 
Energieberater/Energiemanager erstellt wurde („Energieeffizienz-Investitionen“). 

– Weiterhin muss die Investition dazu dienen, dass der Anspruchsberechtigte hiermit im Rahmen 
seiner betrieblichen Tätigkeit die Energieeffizienz verbessert und damit geltende Unionsnor-
men übertrifft oder bereits angenommene, aber noch nicht in Kraft getretenen Unionsnormen 
erfüllt. 

Der Förderzeitraum beginnt am 1.3.2024 und endet am 31.12.2029. 

Die Förderung beträgt 15 % der förderfähigen Anschaffungs-/Herstellungskosten. Förderfähig 
sind im Begünstigungszeitraum maximal Anschaffungs-/Herstellungskosten i.H.v. 200 Mio. €. 
Gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchst. s AGVO darf einem Unternehmen (i.S.d. Beihilferechts) je Investiti-
onsvorhaben maximal 30 Mio. € an Beihilfe für den Umweltschutz gewährt werden. Auf Grund 
dieser Vorgabe muss sichergestellt werden, dass für ein Investitionsvorhaben die Investitionsprä-
mie einschließlich weiterer für das Vorhaben gewährter Beihilfen diesen Maximalbetrag nicht 
übersteigt. Die Investitionsprämie wird auf Antrag des Stpfl. gewährt. Der Antrag ist unabhän-
gig von der Steuererklärung zu stellen. 

Hinweis: 

Diese Investitionsprämie dürfte im Ergebnis dann zur Anwendung kommen, wenn z.B. ein Produktionsbetrieb bestimmte 
Anlagen auf neue Energieformen umstellt oder insgesamt energieeffizienter gestaltet wird. Insoweit ist der Anwendungs-
bereich breit. Auch ist das Verfahren der Beantragung und Gewährung vergleichsweise einfach: Es bedarf vor der Investi-
tion keines Antrags. Ausreichend ist vielmehr, wenn nach Abschluss der Investition das entsprechende Einsparkonzept 
vorgelegt und die Investition nachgewiesen wird. Die Förderung kann z.B. auch dann sinnvoll sein, wenn andere Förder-
möglichkeiten nicht mehr erreicht werden können, z.B., weil Fördertöpfe bereits ausgeschöpft sind. Im Hinblick auf das 
vorgesehene Inkrafttreten nach dem 29.2.2024 kann im Einzelfall ein Aufschieben von Investitionen zu prüfen sein. 

10 Corona-Wirtschaftshilfen: Längere Fristen für Schlussabrechnungen der 
Überbrückungs-, November- und Dezemberhilfen 

Unternehmen, die Überbrückungshilfen oder November- und Dezemberhilfe erhalten haben, 
müssen eine Schlussabrechnung einreichen. Auf Grundlage der tatsächlichen Umsatzzahlen und 
Fixkosten erfolgt dann durch die Bewilligungsstelle im Schlussbescheid eine endgültige Mitteilung 
der Förderhöhe. Das kann je nach gewählten Programmen zu einer Bestätigung der erhaltenen 
Mittel oder zu einer Nach- oder Rückzahlung führen. Die Einreichungsfrist der Schlussabrech-
nung der Corona-Hilfen endete am 31.10.2023. Sofern von Unternehmern dennoch bisher keine 
Schlussabrechnung eingereicht wurde, ist dies schnellstmöglich nachzuholen. Für prüfende Dritte 
steht das digitale Antragsportal innerhalb einer Nachfrist bis zum 31.1.2024 für Einreichungen zur 
Verfügung. Im Einzelfall kann bis dahin eine Verlängerung der Schlussabrechnung über prüfende 
Dritte bis zum 31.3.2024 beantragt werden. 

Handlungsempfehlung: 

Die Schlussabrechnung ist zwingend. Ansonsten werden die bislang (vorläufig) ausgezahlten Hilfen zurückgefordert. 

11 Strompreispaket für produzierende Unternehmen – Entlastung stromintensiver 
Unternehmen 

Von der Bundesregierung wurden zusätzliche Entlastungen für Unternehmen beschlossen. Im 
Kern sind zwei Maßnahmen vorgesehen: 

– Für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes: Für das produzierende Unter-
nehmen soll die Stromsteuer deutlich abgesenkt werden und zwar zunächst für die Jahre 2024 
und 2025. Eine zeitliche Weiterführung für die Jahre 2026 bis 2028 steht unter dem Vorbehalt 
der Finanzierungsmöglichkeit aus dem laufenden Bundeshaushalt. Konkret soll die Strom-
steuer von 1,537 ct/kWh auf das EU-zulässige Mindestmaß von 0,05 ct/kWh gesenkt werden. 
Der Spitzenausgleich, der die energieintensiven Unternehmen bislang weitgehend von der 



Seite 10 von 32 

 

 

Stromsteuer befreit hat, wird dadurch entbehrlich. Mit dieser Absenkung der Stromsteuer wer-
den produzierende Unternehmen jedweder Größenklasse und Branche bei den Stromkosten 
entlastet. 

– Für besonders energieintensive Unternehmen: Darüber hinaus ist für besonders ener-
gieintensive Betriebe eine weitergehende Entlastung vorgesehen dadurch, dass die Strompreis-
kompensation verlängert und für rund 90 besonders stromintensive Unternehmen um eine 
weitere Komponente ergänzt werden soll. 

Hinweis: 

Die gesetzliche Umsetzung steht noch aus, so dass der genaue Anwendungsbereich dieser Entlastungen noch offen ist. 
Daneben ist darauf hinzuweisen, dass diese Entlastungen neben die bereits umgesetzten Maßnahmen treten, nämlich die 
Abschaffung der EEG-Umlage und der Bundeszuschuss zu den Netzentgelten. 

12 Fristen bei steueraufschiebender Gewinnübertragung, Investitionsabzugsbeträge 

Werden bei der Veräußerung bestimmter langfristig genutzter Wirtschaftsgüter stille Reserven 
aufgedeckt, kann unter bestimmten Bedingungen eine Versteuerung zeitlich langfristig hin-
ausgeschoben werden, indem die aufgedeckten stillen Reserven mit den Anschaffungskosten 
neu erworbener Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verrechnet werden. Technisch werden 
hierbei die steuerlichen Buchwerte der Neuinvestition um die aufgedeckten stillen Reserven ge-
mindert, was auch zu einer Verringerung der Bemessungsgrundlage für künftige Abschreibungen 
führt. Eine derartige Übertragung ist an Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere kann die Über-
tragung nur innerhalb bestimmter Fristen und auf bestimmte Investitionsgüter erfolgen. Soweit 
im Jahr der Aufdeckung der stillen Reserven keine Neuinvestition erfolgt, kann der Gewinn zur 
Vermeidung der Versteuerung zunächst in eine Rücklage eingestellt werden. Die Neuinvestition 
muss dann aber innerhalb von vier Wirtschaftsjahren nach Bildung der Rücklage erfolgen. 

Handlungsempfehlung: 

Falls in der Bilanz also noch Rücklagen aus bislang unversteuerten Gewinnen ausgewiesen werden, sollte geprüft werden, 
ob geeignete Investitionen vorgezogen werden, um die Versteuerung dieser Beträge langfristig hinauszuschieben. 
Ansonsten muss eine gewinnerhöhende Auflösung der Rücklagen und Verzinsung mit 6 % für jedes Jahr der Rücklagen-
bildung erfolgen. Im Zuge der Coronazeit wurden diese Fristen teilweise verlängert. Nun ist zum Ende des Jahres 2023 
aber zu prüfen, ob solche Fristen ablaufen und beabsichtigte Neuinvestitionen sind ggf. noch in 2023 zu realisieren.  

Die Frist von vier Jahren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden auf sechs Jahre, 
wenn mit ihrer Herstellung vor dem Schluss des vierten auf die Bildung der Rücklage folgenden 
Wirtschaftsjahres begonnen worden ist. Insoweit bestimmt das Gesetz nicht weiter, wann mit dem 
Bau des Gebäudes „begonnen“ wird. Mit Urteil vom 9.7.2019 (Az. X R 7/17) hat der BFH hierzu 
klargestellt: 

– Der Herstellungsbeginn ist anzunehmen, wenn das Investitionsvorhaben „ins Werk gesetzt“ 
wird. Dies kann vor den eigentlichen Bauarbeiten liegen. 

– Ein sicheres Indiz für einen Herstellungsbeginn ist die Stellung des Bauantrags, es sei denn, das 
hergestellte Gebäude stimmt nicht mit dem genehmigten Gebäude überein. Das „Ins-Werk-Set-
zen“ und damit der Beginn der Herstellung im Zusammenhang mit der betroffenen steuerlichen 
Vorschrift zur Gewinnübertragung muss aber nicht zwingend mit der Stellung eines Bauantrags 
verbunden sein. Auch Handlungen in dessen Vorfeld können ausreichen. Im Einzelnen ist dies 
höchstrichterlich allerdings nicht geklärt. 

– Reine Vorbereitungsarbeiten in der Entwurfsphase reichen nicht aus, um von dem Beginn der 
Herstellung ausgehen zu können. So reicht es nicht aus, dass (erste) Herstellungskosten im bi-
lanzsteuerlichen Sinne im Zusammenhang mit dem späteren Objekt entstehen, die zu aktivie-
ren sind. 

Auch gewinnmindernd gebildete Investitionsabzugsbeträge müssen in gesetzlich vorgegebe-
nen Fristen verwendet werden, da ansonsten zwingend eine rückwirkend gewinnerhöhende Auf-
lösung einschließlich Verzinsung der hierdurch entstehenden Steuernachzahlungen erfolgt. Auch 
insoweit ist zu prüfen, ob zum Jahresende Fristen ablaufen. 
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13 Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Restaurationsleistungen läuft nach derzeitigem 
Stand am 31.12.2023 aus 

Seit der Corona-Zeit gilt für Restaurations- und Verpflegungsleistungen (mit Ausnahme der Ab-
gabe von Getränken) der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Nach derzeitigem Gesetzesstand 
läuft diese Regelung mit dem 31.12.2023 aus, so dass dann auf diese Leistungen wieder der regu-
läre Umsatzsteuersatz von 19 % zur Anwendung kommt. 

Handlungsempfehlung: 

Sollte der Gesetzgeber nicht eine erneute Verlängerung beschließen, müssen betroffene Unternehmer sich hierauf einstel-
len. Insoweit sind dann ab dem 1.1.2024 in den Kassen und Rechnungsprogrammen hinterlegte Preise zu ändern. Ggf. sind 
Preislisten usw. zu überprüfen. Individuell ist zu prüfen, ob die erhöhte Umsatzsteuer an die Kunden weitergegeben wer-
den kann. Zu beachten ist dies insbesondere auch bei langfristigen Buchungen, z.B. für Feiern o.ä. Auch würde dann ab 
dem 1.1.2024 wieder die Unterscheidung zwischen Speisen zum Mitnehmen (dann 7 %) und zum Verzehr an Ort und Stelle 
(dann regelmäßig 19 %) erforderlich. 

14 Umsatzsteuerliche Organschaft: Rechtsunsicherheit nur teilweise geklärt 

Die inländische Regelung zur umsatzsteuerlichen Organschaft, also die zusammengefasste steu-
erliche Erfassung von mehreren rechtlich selbständigen Unternehmen als ein Unternehmen im 
umsatzsteuerlichen Sinne stand grundsätzlich in Frage. Insbesondere die Vereinbarkeit der Be-
stimmung des Organträgers zum einzigen Steuerschuldner für die Umsätze der Organschaft mit 
dem Unionsrecht war strittig. Insoweit hat aber der EuGH mit der Entscheidung vom 1.12.2022 
(Rechtssache C-141/20 „Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie“) bestätigt, dass der nationale 
Gesetzgeber den Organträger zum einzigen Stpfl. einer Gruppe von Personen, die zwar rechtlich 
unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehun-
gen eng miteinander verbunden sind, bestimmen kann, wenn der Organträger in der Lage ist, sei-
nen Willen bei den anderen Mitgliedern dieser Gruppe durchzusetzen. 

Allerdings sind an das Merkmal der finanziellen Eingliederung als Voraussetzung für das Bestehen 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft punktuell andere Anforderungen zu stellen als nach der bis-
herigen Rechtsprechung und Praxis. Dies stellt der BFH in der Entscheidung vom 18.1.2023 (Az. 
XI R 29/22 als Nachfolgeentscheidung zu der vorgenannten Entscheidung des EuGH) heraus. 
Zwar erfordert die finanzielle Eingliederung im Grundsatz, dass dem Organträger die Mehr-
heit der Stimmrechte an der Organgesellschaft zusteht. Eine finanzielle Eingliederung liegt aber 
auch dann vor, wenn die erforderliche Willensdurchsetzung dadurch gesichert ist, dass der Gesell-
schafter zwar über nur 50 % der Stimmrechte verfügt, er aber eine Mehrheitsbeteiligung am Ka-
pital der Organgesellschaft hält und er den einzigen Geschäftsführer der Organgesellschaft stellt. 

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis ist zu prüfen, ob nach dieser geänderten Rechtsprechung in bislang nicht angenommenen Fällen nun eine 
umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt. Eine Äußerung der FinVerw zu dieser aktuellen Rechtsprechungsentwicklung liegt 
allerdings noch nicht vor. 

Zu beachten ist, dass eine solche umsatzsteuerliche Organschaft stets und ohne Weiteres vorliegt, wenn ein Unternehmen 
finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein anderes Unternehmen eingegliedert ist. Rechtsfolge ist insbesondere, 
dass dann nur der Organträger die Umsatzsteuer für die gesamte Organgruppe schuldet.  

Allerdings hat der BFH nun erneut eine Frage zur steuerlichen Behandlung solcher Strukturen 
dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt (Vorlagebeschluss v. 26.1.2023, Az. V R 20/22). Und 
zwar geht es um die wichtige Frage, wie Leistungen zwischen einzelnen rechtlich selbständigen 
Einheiten einer solchen umsatzsteuerlichen Organschaft behandelt werden. Nach bisherigem Ver-
ständnis unterliegen solche Leistungen als sogenannte Innenumsätze nicht der Umsatzbesteu-
erung. Dies kann insbesondere in den Fällen ganz erhebliche materielle Bedeutung erlangen, in 
denen der Leistungsempfänger nicht oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist, wie z.B. 
häufig bei der Vermietung von Immobilien oder z.B. auch beim Betrieb eines Krankenhauses. In 
diesen Konstellationen verhilft die umsatzsteuerliche Organschaft nach bisherigem Verständnis 
dazu, dass solche Innenumsätze nicht zu einer endgültigen Belastung mit Umsatzsteuer führen. 

Hinweis: 

Damit sind (weiterhin) wichtige Fragen zur umsatzsteuerlichen Organschaft ungeklärt. In der Praxis kann dies zu erhebli-
cher Rechtsunsicherheit führen. Unter Hinzuziehung fachlichen Rats sollten solche Fälle und das darin bestehende mate-
rielle Risiko aufgedeckt werden. 
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15 Umsatzsteuer: Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung 

Nebenleistungen teilen umsatzsteuerlich das Schicksal der Hauptleistung. Gelten für zwei Leis-
tungen bei isolierter Betrachtung unterschiedliche Steuersätze oder ist eine Leistung steuerfrei 
gestellt, so folgt aus dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung die gleiche umsatzsteuerliche 
Behandlung von Haupt- und Nebenleistung; maßgebend ist insoweit die umsatzsteuerliche Be-
handlung der Hauptleistung. Das bislang – auch von der FinVerw – angewendete Aufteilungsge-
bot ist nicht anzuwenden. Nach der EuGH-Rechtsprechung ist ein einheitlicher wirtschaftlicher 
Vorgang nicht in eigenständige Leistungen aufzuteilen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Beschluss des BFH vom 17.8.2023 (Az. V R 7/23) als Folgeent-
scheidung zum Urteil des EuGH v. 4.5.2023 (Rechtssache C-516/21) zu beachten. Der EuGH hatte 
für den Streitfall entschieden, dass die Vermietung einer in einem Stallgebäude eingebauten Pu-
tenzuchtanlage wie die Gebäudevermietung steuerfrei ist, wenn es sich um eine Nebenleistung 
handelt, die Vermietung von Gebäude und Betriebsvorrichtung also eine einheitliche 
Leistung darstellt. Das Urteil reiht sich in die Entwicklung der Rechtsprechung ein. Es wider-
spricht aber der aktuellen Verwaltungsauffassung, wonach die Vermietung von Betriebsvorrich-
tungen immer steuerpflichtig ist, auch wenn es sich hierbei um eine Nebenleistung handelt. 

Handlungsempfehlung: 

Eine Reaktion der FinVerw liegt noch nicht vor. In der Praxis sollte geprüft werden, welche Fälle hiervon betroffen sind 
und ob insoweit ggf. Vertragsanpassungen vorzunehmen sind. Aktuell dürfte in Bezug auf den Vorsteuerabzug auch ein 
Vertrauensschutz auf Grund der bestehenden Verwaltungsregelung bestehen. 

Nach der nunmehrigen Rechtsprechung ist in solchen Fällen zunächst zu prüfen, ob es sich bei der Grundstücksvermietung 
zusammen mit der Überlassung von Betriebsvorrichtungen um eine einheitliche Leistung handelt. Ist das der Fall, be-
stimmt die Hauptleistung das steuerrechtliche Schicksal des einheitlichen Vorgangs. Im Streitfall war dies die Gebäude-
verpachtung, so dass eine Separierung der Überlassung der Betriebsvorrichtungen nicht erfolgen konnte. In der Praxis 
können aber auch Fälle auftreten, bei denen die Überlassung der Betriebsvorrichtungen das dominierende Element dar-
stellt.  

16 Korrekturmöglichkeit bei unrichtigem Steuerausweis an Endverbraucher 

Die Ermittlung des richtigen Umsatzsteuersatzes oder die Anwendbarkeit einer Steuerbefreiungs-
vorschrift kann mitunter schwer zu beurteilen sein. Unterlaufen insoweit Fehler, stellt sich die 
Frage, ob im Nachhinein eine Berichtigung möglich ist. Insoweit ist zu beachten, dass der Unter-
nehmer grds. die in einer Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer schuldet, auch wenn die ausge-
wiesene Umsatzsteuer zu hoch berechnet ist. Gegenüber Unternehmern als Leistungsempfängern 
kann ggf. eine Berichtigung der ausgestellten Leistung erfolgen. Gegenüber Endverbrauchern ist 
dies regelmäßig nicht möglich. Über einen Fall der Abrechnung gegenüber Endverbrauchern hatte 
der EuGH zu entscheiden. Es ging um einen Unternehmer in Österreich, der in einer Vielzahl an 
Kassenzetteln (Kleinbetragsrechnungen) gegenüber Endverbrauchern eine zu hohe Umsatzsteuer 
ausgewiesen hatte. Nachdem der Unternehmer den Irrtum bemerkt hatte, berichtigte er die Um-
satzsteuererklärung. Das Finanzamt lehnte dies ab, weil die Kleinbetragsrechnungen nicht berich-
tigt wurden. 

Der EuGH gab mit Entscheidung vom 8.12.2022 (Rs. C-378/21) dagegen dem Unternehmer 
Recht. Die zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuer schuldet der Unternehmer dann nicht, wenn keine 
Gefährdung des Steueraufkommens vorliegt. Bei Leistungserbringung an Endverbraucher ist dies 
nicht gegeben, da diese nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. 

Handlungsempfehlung: 

In solchen Fällen ist also eine Korrektur der zu hoch in Rechnung gestellten Umsatzsteuer möglich. Soweit auch Rechnun-
gen an Unternehmer erfolgten und eine Rechnungsberichtigung nicht erfolgte, schuldet der Unternehmer insoweit die zu 
hoch ausgewiesene Steuer. Insoweit muss der Unternehmer ggf. eine Schätzung vorlegen, welcher Teil der Leistungen 
definitiv an Endverbraucher erbracht wurde und welcher Teil an Unternehmer. 

17 Beiträge an ein in der Coronazeit geschlossenes Fitnessstudio: Umsatzbesteuerung 
ungeklärt 

Mehrere Finanzgerichte hatten bereits darüber zu entscheiden, ob Beiträge, die in der Coronazeit 
von den Mitgliedern an ein geschlossenes Fitnessstudio gezahlt wurden, der Umsatzsteuer unter-
liegen. Nach der Entscheidung des FG Hamburg v. 16.2.2023 (Az. 6 K 239/21) 
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– liegt keine umsatzsteuerliche Leistung des Fitnessstudiobetreibers gegenüber den Mitgliedern 
vor, wenn ein Fitnessstudio auf Grund von Corona-Maßnahmen geschlossen ist. Dies soll auch 
dann gelten, wenn Ersatzleistungen wie Online-Kurse, eine Telefonhotline oder ein Körperscan 
angeboten werden. 

– Die reine Fortzahlung der Mitgliedsbeiträge begründet keinen Leistungsaustausch im umsatz-
steuerlichen Sinne. 

– Soweit die Schließung im Zeitpunkt der Zahlung noch nicht absehbar war, liegt eine steuerbare 
Anzahlung vor. 

Hinweis: 

Ausdrücklich anders entschieden hat das Schleswig-Holsteinische FG am 16.11.2022 (Az. 4 K 41/22). Gegen beide Ent-
scheidungen ist nun die Revision beim BFH anhängig, so dass diese Entscheidungen abzuwarten bleiben. In vergleichbaren 
Fällen sollten Veranlagungen verfahrensrechtlich offengehalten werden. 

18 Erbschaftsteuerliche Begünstigung für Unternehmensvermögen erneut auf dem 
verfassungsrechtlichen Prüfstand 

Die unentgeltliche Übertragung von unternehmerischen Vermögen in Form von Einzelunterneh-
men, Beteiligungen an Personengesellschaften und Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sind im 
Grundsatz nach wie vor schenkung-/erbschaftsteuerlich sehr stark privilegiert. Im günstigsten 
Fall kann eine völlige Steuerbefreiung von der Schenkung-/Erbschaftsteuer erlangt werden. Die 
erbschaft- und schenkungsteuerlichen Begünstigungen stehen nun erneut auf dem verfassungs-
rechtlichen Prüfstand. Unter dem Az. 1 BvR 804/22 ist insofern beim BVerfG ein Verfahren an-
hängig. Der Beschwerdeführer ist Erbe von nicht unter die Begünstigungen fallendem Privatver-
mögen und rügt die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Nachlassgegenstände würden als Pri-
vatvermögen wesentlich höher besteuert als identische Gegenstände des Betriebsvermögens. 

Handlungsempfehlung: 

Der Ausgang dieses Verfahrens ist völlig offen. Dennoch sollten sich Stpfl. bewusst sein, dass der Fortbestand dieser ganz 
erheblichen Begünstigungsnormen mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist. Stehen Übertragungen auf die nächste Fami-
liengeneration an, so kann daher zu prüfen sein, ob diese vorgezogen werden, um die aktuell noch sehr günstigen Rahmen-
bedingungen zu sichern. 

 

Für Personengesellschaften 

19 Freiwillige Einlagen zur Sicherstellung der Verlustverrechnung 

Bei Gesellschaftern, die für Schulden der Gesellschaft nur beschränkt haften, also insbesondere 
bei Kommanditisten, ist die Möglichkeit des Ausgleichs von ihnen zuzurechnenden steuerlichen 
Verlusten der Gesellschaft mit anderen positiven Einkünften grundsätzlich auf die geleistete Ein-
lage begrenzt. Vor dem Hintergrund der in einigen Branchen schwierigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen tritt vermehrt der Fall auf, dass die Gesellschaft 2023 mit einem steuerlichen 
Verlust abschließen wird. In diesen Fällen sollte die steuerliche Verrechenbarkeit der Verlustan-
teile der Gesellschafter mit anderen Einkünften geprüft werden. Ist eine steuerliche Verrechen-
barkeit im Jahr 2023 nicht oder nicht vollständig zu realisieren, weil durch die Verluste das Kapi-
talkonto negativ würde oder dieses bereits im negativen Bereich ist, sind diese nur mit Gewinnan-
teilen aus dem Gesellschaftsanteil in Folgejahren verrechenbar (verrechenbare Verluste). Das Ver-
lustverrechnungspotenzial kann u.U. durch geeignete Maßnahmen, die allerdings noch in 2023 
ergriffen werden müssen, erhöht werden. 

Handlungsempfehlung: 

Zunächst ist erforderlich, dass ein etwaiger steuerlicher Verlustanteil schon vor dem Ende des Wirtschaftsjahrs möglichst 
exakt prognostiziert wird. Zur Sicherstellung einer umfassenden Verlustverrechnung stehen dann verschiedene Gestal-
tungsmaßnahmen (z.B. die Erbringung von Bar- und Sacheinlagen oder die Erhöhung des Kapitalkontos durch Umwand-
lung von Gesellschafterforderungen in eine gesamthänderisch gebundene Rücklage) zur Verfügung. Die Konsequenzen – 
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v.a. auch nichtsteuerlicher Art – derartiger Maßnahmen sind bedeutsam, so dass dringend anzuraten ist, steuerrechtliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen.  

Zu beachten ist die aktuelle Rechtsprechung des BFH, nach der freiwillige Einlagen nur dann das 
Verlustverrechnungspotenzial erhöhen, wenn diese Einlagen gesellschaftsrechtlich zulässig sind. 
Eine hinreichende gesellschaftsrechtliche Grundlage kann sich aus einer ausdrücklichen Gestat-
tung freiwilliger Einlagen des Kommanditisten im Gesellschaftsvertrag ergeben oder aus den ge-
sellschaftsvertraglichen Regelungen zur Kontenführung herzuleiten sein. So kann der Gesell-
schaftsvertrag beispielsweise vorsehen, dass freiwillige Einlagen der Kommanditisten als Teil der 
Kapitalanteile oder aber als Rücklage auszuweisen sind. Eine gesellschaftsrechtliche Grundlage 
kann auch in einem wirksamen Gesellschafterbeschluss über die Zulässigkeit einer entsprechen-
den Einlage liegen. 

Handlungsempfehlung: 

In der Praxis muss also im Zweifel ein wirksamer Gesellschafterbeschluss gefasst werden. 

20 Nießbrauch am Anteil einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft 

In der Gestaltungsberatung sind Nießbrauchsgestaltungen ein beliebtes Mittel, um Einkünfte ei-
nem anderen – i.d.R. einer nahestehenden Person, wie Kindern – zuzurechnen. Der BFH hat nun 
mit Entscheidung vom 15.11.2022 die Frage beantwortet, welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, damit beim Quotennießbrauch am Anteil eines Gesellschafters einer vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft dem Nießbraucher die anteiligen Einkünfte steuerlich zuzuordnen 
sind. Im Streitfall hatte der Stpfl. seinem volljährigen Sohn schenkweise einen Nießbrauch mit 
einer Quote von 50 % an dem Anteil an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft ein-
geräumt. 

Nach der Entscheidung des Gerichts können einem Nießbraucher am Anteil einer vermögensver-
waltenden Personengesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nur dann zugerech-
net werden, wenn dieser verhindern kann, dass der Gesellschafter die maßgeblichen Entscheidun-
gen allein oder gegen seinen Willen trifft. Dies gilt auch für den Fall des Quotennießbrauchs. Ent-
scheidend bei einer Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vermittelnden vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft ist, dass Einkünfte demjenigen zuzurechnen sind, der den Tatbe-
stand der Einkunftsart erfüllt hat. Dies ist derjenige, der im Außenverhältnis als Vermieter auftritt 
oder zumindest die Leistungsbeziehung beherrscht. Mithin müssen die getroffenen Vereinbarun-
gen dahingehend formuliert sein, dass dem Nießbraucher ein umfassendes Mitwirkungsrecht ein-
geräumt wird. 

Hinweis: 

Insoweit müssen andere Vereinbarungen getroffen werden als bei dem Nießbrauch an einem Anteil an einer gewerblich 
tätigen Personengesellschaft. Nießbrauchsvereinbarungen sollten stets sehr sorgfältig unter Hinzuziehung steuerlichen 
Rats formuliert werden. Auch bestehende Vereinbarungen sollten daraufhin überprüft werden. 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

21 Handel mit Kryptowährungen: Steuerliche Erklärungspflichten beachten 

Die FinVerw wertet aktuell Handelsdaten einer Krypto-Handelsplattform aus und überprüft, ob 
die Nutzer der Plattform ihre Gewinne richtig versteuert haben. Dies ist vor dem Hintergrund der 
vom BFH mit Urteil v. 14.2.2023 (Az. IX R 3/22) bestätigten Sichtweise zur steuerlichen Behand-
lung des Handels mit Kryptowährungen zu sehen. Insoweit gilt für den Handel mit solchen Wäh-
rungen durch private Kapitalanleger: 

– Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Monero sind als „anderes Wirtschaftsgut“ einzu-
stufen. Damit werden Gewinne (und Verluste) aus dem Handel mit solchen Währungen steuer-
lich als sonstige Einkünfte aus einem privaten Veräußerungsgeschäft erfasst, wenn zwischen 
Kauf und Verkauf eine Zeitspanne von nicht mehr als einem Jahr liegt. Diese virtuellen Wäh-
rungen werden angeschafft, wenn sie im Tausch gegen Euro, eine Fremdwährung oder andere 
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virtuelle Währungen erworben werden; sie werden veräußert i.S.d. Vorschrift, wenn sie in Euro 
oder gegen eine Fremdwährung zurückgetauscht oder in andere Currency Token umgetauscht 
werden. 

– Wird diese Jahresfrist überschritten, so sind Gewinne und Verluste steuerlich unbeachtlich. 
Einkünfte aus Kapitalvermögen werden aus dem Handel mit solchen Währungen dann nicht 
erzielt. 

Handlungsempfehlung: 

Entscheidend für die Frage der steuerlichen Erfassung bei dem Handel von Kryptowährungen durch private Kapitalanleger 
ist also die Jahresfrist. Sehr sorgfältig sollten Handelsaktivitäten dokumentiert und die steuerlichen Erklärungspflichten 
geprüft werden. Bei Nichtbeachtung drohen auch steuerstrafrechtliche Risiken. Anders ist die steuerliche Beurteilung 
dann, wenn Kryptowährungen im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit gehandelt werden oder durch eine gewerbliche 
Tätigkeit Kryptowährungen geschaffen werden. 

22 Verluste bei Kapitalanlagen 

Sind Wertminderungen bei Kapitalanlagen eingetreten, ist zu prüfen, ob und inwieweit ihre Gel-
tendmachung als ausgleichsfähige Verluste möglich und sinnvoll ist. Im Grundsatz erkennt die 
FinVerw mittlerweile – der Rechtsprechung folgend – Verluste aus Kapitalanlagen umfassend an, 
so z.B. der Verfall von Optionen oder das Wertloswerden von Knock-out-Produkten. Gegebenen-
falls kann es sich anbieten, bis zum Jahresende noch bewusst eingetretene Buchverluste, z.B. 
durch Veräußerung der Wertpapiere, zu realisieren. 

Problematisch ist allerdings die steuerliche Behandlung solcher Verluste. Gesetzlich wurden in 
mehrfacher Weise Verlustverrechnungsbeschränkungen umgesetzt. Grundsätzlich können Ver-
luste bei Kapitalvermögen nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechnet werden. Daneben 
bestehen eigene Verlustverrechnungskreise, z.B. für Aktienveräußerungsgeschäfte. Zudem ist die 
Verrechnungsmöglichkeit mittlerweile für etliche Kapitalverluste auf 20 000 € je Jahr be-
grenzt worden. Nicht verrechenbare Verluste können insoweit nur in späteren Jahren geltend 
gemacht werden. Insoweit muss individuell geprüft werden, ob sich Verluste bei Kapitalanlagen 
tatsächlich im aktuellen Jahr steuerlich auswirken. 

Hinweis: 

Allerdings ist fraglich, ob diese Verlustverrechnungsbeschränkungen verfassungsmäßig sind. So hat der BFH mit Beschluss 
vom 17.11.2020 (Az. VIII R 11/18) dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob die Verlustverrechnungsbeschränkung insoweit ver-
fassungsgemäß ist, als Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien ver-
rechnet werden dürfen. In der Praxis sollten realisierte Verluste stets in der Steuererklärung geltend gemacht werden und 
eine Nichtberücksichtigung ggf. mit Hinweis auf das anhängige Verfahren verfahrensrechtlich offengehalten werden.  

Besteht für Wertpapierdepots bei Kreditinstituten ein Verlusttopf (durch dort realisierte, aber 
nicht mit Erträgen verrechnete Verluste) und sollen die Verluste mit anderweitigen Kapitalein-
künften (z.B. bei einem anderen Kreditinstitut) verrechnet werden, ist es erforderlich, bis zum 
15.12.2023 bei dem Kreditinstitut einen Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung über den nicht 
ausgeglichenen Verlust zu stellen, den die auszahlende Stelle dann nicht mehr vortragen kann. 
Eine Verrechnung erfolgt dann im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung. 

 

Für Hauseigentümer 

23 Grundstücks-GbR: Handlungsbedarf auf Grund des Inkrafttretens des Gesetzes zur 
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts zum 1.1.2024 

Das zum 1.1.2024 in Kraft tretende Gesetz zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts (MoPeG) 
sieht vor, dass ein Gesellschaftsregister geschaffen wird, in das sich Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts (GbR) eintragen lassen können. Im Gesellschaftsregister werden folgende Angaben erfasst: 

– Angaben zur Gesellschaft: Name, Sitz und Anschrift, 
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– Angaben zu jedem Gesellschafter: wenn der Gesellschafter eine natürliche Person ist: dessen 
Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnort; bzw. wenn der Gesellschafter eine juristische 
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft ist: deren Firma oder Namen, Rechtsform, Sitz 
und, soweit gesetzlich vorgesehen, zuständiges Register und Registernummer 

– Angabe der Vertretungsbefugnis der Gesellschafter. 

Die Eintragung der GbR in das Gesellschaftsregister muss von sämtlichen Gesellschaftern notari-
ell beglaubigt beantragt werden. Später eintretende Änderungen sind dem Registergericht anzu-
zeigen. Im Gesellschaftsregister eingetragene GbR müssen als Namenszusatz „eingetragene Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts“ oder „eGbR“ führen. 

Vorteil der Eintragung einer GbR im Gesellschaftsregister ist, dass die Vertretungsbefugnisse ein-
getragen werden, so dass sich die Handlungsfähigkeit nach außen verbessert. So kann auch ein 
vertretungsbefugter Gesellschafter, dessen Vertretungsbefugnis sich aus dem Gesellschaftsregis-
ter ergibt, z.B. Mietverträge abschließen oder alleine gegenüber Mietern handeln. 

Hinweis: 

Als eingetragene Gesellschaft ist die eGbR zur Meldung ihrer wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenz-
register verpflichtet. Gegebenenfalls sind damit über das Transparenzregister Beteiligungsverhältnisse offen-
zulegen, die bisher nicht publik sind.  

Im Übrigen ist die Eintragung einer GbR im Gesellschaftsregister im Grundsatz freiwillig. Aller-
dings ergibt sich vielfach mittelbar eine Eintragungspflicht. Hiervon betroffen sind insbesondere 
alle GbR, die Immobilien besitzen oder an Gesellschaften beteiligt sind, die ihrerseits im Handels-
register eingetragen sind (z.B. GmbH oder GmbH & Co. KG). Ab 2024 können in öffentlichen Re-
gistern, wie dem Grundbuch oder dem Handelsregister, zu Gunsten von GbR nur noch dann 
Rechte eingetragen werden, wenn die GbR ihrerseits im neuen Gesellschaftsregister eingetragen 
ist. Ist aktuell eine GbR bereits im Grundbuch (oder z.B. Handelsregister) eingetragen, so gilt zwar 
ein Bestandsschutz, jedoch werden diesbezügliche Änderungen nur dann eingetragen, wenn die 
GbR selbst im Gesellschaftsregister eingetragen ist. 

Handlungsempfehlung: 

Insbesondere für die in der Praxis weit verbreitete Immobilien-GbR wird eine Eintragung im Gesellschaftsregister also 
zwingend erforderlich sein. 

Diskutiert wurde, ob das Inkrafttreten des geänderten Gesellschaftsrechts der Personengesell-
schaften ab dem 1.1.2024 steuerliche Auswirkungen hat. Insoweit ist folgender Stand festzu-
halten: 

– Ertragsteuerlich wird es bei der bisherigen transparenten Besteuerung der Personengesell-
schaften bleiben. Insbesondere erfolgt eine Besteuerung vermögensverwaltender Personenge-
sellschaften, wie Immobilien-GbR, auch zukünftig auf Ebene der Gesellschafter und diese er-
zielen insoweit Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 

– Anders ist die Situation bei der Grunderwerbsteuer. Nach aktuellem Recht können Grund-
stücke von einem Gesellschafter auf eine Personengesellschaft und umgekehrt in weitem Um-
fang ohne Belastung mit Grunderwerbsteuer übertragen werden. Insbesondere ist daneben 
durch die Kombination mit der Grunderwerbsteuerbefreiung für Übertragungen an Personen, 
die mit dem Veräußerer in gerader Linie verwandt sind, z.B. die Übertragung einer Immobilie 
von den Eltern auf eine durch die Kinder begründete Grundstücks-GbR, ohne Steuerbelastung 
möglich. In diesen Fällen werden allerdings regelmäßig Behaltefristen ausgelöst, die für die Bei-
behaltung der Steuerfreiheit zwingend einzuhalten sind. 

 Aktuell ist nicht abschließend geklärt, ob diese Steuerbefreiungen ab dem 1.1.2024 weiter an-
wendbar sind. Nach aktuellem Stand sollen diese Steuerbefreiungen übergangsweise in 2024 
noch anwendbar sein. Dies steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des 
Bundesrats. Auch soll klargestellt werden, dass bis zum 31.12.2023 durch derart grunderwerb-
steuerfreie Übertragungen ausgelöste Behaltefristen durch die Rechtsänderung im Gesell-
schaftsrecht nicht berührt werden, sondern nach bisherigem Recht weiterlaufen. 
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Handlungsempfehlung: 

Sind kurzfristig Übertragungen von Grundstücken auf Personengesellschaften z.B. in Form von Grundstücks-GbRs vorge-
sehen, so sollte geprüft werden, ob diese noch realisiert werden unter dem aktuellen Recht. Hierzu sollte stets rechtlicher 
und steuerlicher Rat hinzugezogen werden. 

24 Steuerbefreiung für kleinere Photovoltaikanlagen 

Mit Wirkung ab dem Jahr 2022 wurde eine Steuerbefreiung für kleinere Photovoltaikanlagen (PV-
Anlagen) eingeführt. Diese führt zu einer Steuerbefreiung der Einnahmen einschließlich Eigen-
verbrauch und zu einem korrespondierenden Betriebsausgabenabzugsverbot für die entsprechen-
den Ausgaben. Eine steuerliche Gewinnermittlungspflicht besteht für die Anlagen nicht. 

Hinweis: 

Diese Steuerbefreiung greift ab dem Jahr 2022 und zwar unabhängig davon, wann die PV-Anlage in Betrieb gesetzt wurde. 
Damit gilt dies auch für Altanlagen. Für Jahre vor 2022 hatte die FinVerw ein vergleichbares Ergebnis dadurch erreicht, 
das unter engeren Voraussetzungen davon ausgegangen werden konnte, dass die PV-Anlage ohne Gewinnerzielungsab-
sicht betrieben wird und damit steuerlich unbeachtlich ist. Dies galt insbesondere nur für Anlagen bis zu einer Leistung 
von 10 kWp. Soll für Jahre bis 2021 von dieser Regelung Gebrauch gemacht werden, so bedarf dies eines Antrags bei der 
FinVerw. Dieser ist spätestens bis zum 31.12.2023 zu stellen.  

Die seit 2022 geltende Steuerbefreiung erfasst PV-Anlagen, die sich auf, an oder in dem jeweiligen 
Gebäude befinden (einschließlich Nebengebäude, wie z.B. Gartenhäuser, Garagen, Carports) un-
ter folgender Maßgabe: 

Art des Gebäudes  Maximale maßgebliche Leistung der Anlage(n) in 
kWp je Stpfl./Mitunternehmerschaft (gebäudebezo-
gene Betrachtung)  

Einfamilienhaus  30 kWp  

Wohnzwecken dienendes Zwei-/Mehrfamilienhaus  15 kWp je Wohneinheit  

Gemischt genutzte Immobilie  15 kWp je Wohn-/Geschäftseinheit  

Nicht Wohnzwecken dienendes Gebäude, z.B. Gewerbei-
mmobilie mit einer Gewerbeeinheit, Garagengrundstück  

30 kWp  

Gewerbeimmobilie mit mehreren Gewerbeeinheiten  15 kWp je Gewerbeeinheit  

 

Nach Auffassung der FinVerw ist diese 100 kWp-Grenze als Freigrenze zu verstehen, so dass bei 
einem Überschreiten der Grenze sämtliche Anlagen steuerlich relevant sind. 

Besondere Vorsicht ist dann geboten, wenn die PV-Anlage durch eine Personengesellschaft 
betrieben wird, die an sich Vermietungseinkünfte bezieht. Dies kann eine Vermietungs-GbR von 
Ehegatten sein, aber auch eine größere Immobilien-Personengesellschaft. In diesen Fällen ist der 
Betrieb einer PV-Anlage mit dem Risiko verbunden, dass die insoweit anzunehmende Gewerblich-
keit dazu führt, dass insgesamt gewerbliche Einkünfte vorliegen, was dann nicht nur zu einer Ge-
werbesteuerpflicht, sondern auch zur steuerlichen Erfassung von realisierten Wertsteigerungen 
im eingesetzten Vermögen führen kann. 

Hinweis: 

Wurde in einer solchen Konstellation einer Vermietungs-Personengesellschaft die PV-Anlage bereits vor 2022 betrieben, 
so besteht ggf. bis zum 31.12.2023 Handlungsbedarf, um eine zwangsweise Aufdeckung und Besteuerung stiller Reserven 
zu verhindern. Insoweit sollte in solchen Fällen steuerlicher Rat eingeholt werden. 

25 Abschreibung von Gebäuden nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer 

Im Grundsatz können Gebäude nur nach den gesetzlich bestimmten AfA-Sätzen abgeschrieben 
werden. Dies gilt z.B. auch dann, wenn ein Bestandsgebäude erworben wird. Nur ausnahmsweise 
kann von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, auf die tatsächlich kürzere Nut-
zungsdauer abzustellen. Dann ist die technische Nutzungsdauer maßgeblich. Ausgangspunkt für 
die Beurteilung des technischen Verschleißes ist die Nutzungsdauer der Tragstruktur des Bau-
werks (Dachkonstruktion, tragende Innen- und Außenwände, Geschossdecken und Fundament) 
als Hauptbestandteil des Gebäudes. 
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Die FinVerw stellt hohe Anforderungen an diesen Nachweis: 

– Der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer ist durch Vorlage eines Gutachtens 
eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken oder von Personen, die von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 
akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von Grundstü-
cken nach entsprechender Norm zertifiziert worden sind, zu erbringen. 

– Im Rahmen des Nachweises ist der Zustand des Gebäudes in seinen die Nutzungsdauer bestim-
menden Elementen (Tragstruktur des Bauwerks) darzustellen und begründet darzulegen, wes-
halb am Ende der geltend gemachten (kürzeren) Nutzungsdauer voraussichtlich keine wirt-
schaftlich sinnvolle (anderweitige) Nachfolgenutzung mehr möglich ist und kein Restwert mehr 
vorhanden ist. 

– Dagegen ist die bloße Übernahme einer Restnutzungsdauer aus einem Verkehrswertgutachten 
aus Sicht der FinVerw nicht als Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer geeignet. 

Hinweis: 

In der Rechtsprechung werden z.T. auch deutlich geringere Anforderungen an diesen Nachweis gestellt. So werden teil-
weise auch Wertgutachten nach der Immobilienwertverordnung anerkannt. In der Praxis sollten nach Möglichkeit die An-
forderungen der FinVerw beachtet werden. Bei materiell bedeutsamen Fällen ist ein entsprechendes Gutachten einzuho-
len.  

Besonderheiten gelten bei besonderen Betriebsgebäuden und bestimmten Gebäudeteilen, die 
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind: 

– Für bestimmte betrieblich genutzte Gebäude (z.B. Hallen in Leichtbauweise oder bei Ställen 
und Schuppen) kann sich jeweils in Abhängigkeit von der Bauart, der Bauweise und der Nut-
zung aus den amtlichen AfA-Tabellen eine kürzere Nutzungsdauer ergeben. 

– Die Abschreibung kann auch bei bestimmten Gebäudeteilen, die selbständige unbewegliche 
Wirtschaftsgüter sind (z.B. Ladeneinbauten, Schaufensteranlagen und Gaststätteneinbauten, 
soweit sie keine Betriebsvorrichtungen oder Scheinbestandteile sind, und sonstige selbständige 
unbewegliche Gebäudeteile), nach den in den amtlichen AfA-Tabellen enthaltenen Richtwerten 
bemessen werden. 

– Bei Mietereinbauten und -umbauten kann sich abweichend zu den für das Gebäude geltenden 
typisierten AfA-Sätzen eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer auf Grund einer ggf. kürzeren 
Mietdauer ergeben. 

26 Wachstumschancengesetz: Abschreibung von Gebäuden: Geplante Einführung 
einer degressiven Gebäude-AfA 

Mit dem Wachstumschancengesetz soll nun eine degressive Gebäude-AfA eingeführt werden, wel-
che eine raschere Abschreibung erlauben würde. Die vorgesehene degressive Gebäude-AfA ist an 
folgende Bedingungen geknüpft: 

– Gebäude, die in EU/EWR-Staat belegen sind; 

– soweit diese Wohnzwecken dienen; 

– vom Stpfl. hergestellt oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft worden sind; 

– mit der Herstellung nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 begonnen wurde oder die An-
schaffung auf Grund eines nach dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags erfolgt. Als Beginn der Herstellung gilt das Datum in der 
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften einzureichenden Baubeginnsanzeige. 
Sollten landesrechtlich im Einzelfall keine Baubeginnsanzeigen vorgeschrieben sein, hat der 
Stpfl. zu erklären, dass er den Baubeginn gegenüber der zuständigen Baubehörde freiwillig an-
gezeigt hat. 

Hinweis: 

Auch die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau soll punktuell ausgeweitet werden. 



Seite 19 von 32 

 

 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

27 Geplante Änderungen durch das Wachstumschancengesetz 

Mit Datum vom 2.10.2023 hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf (BT-Drucks. 20/8628) 
zum „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation 
sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)“ in den Bundestag ein-
gebracht. Eine Verabschiedung des Gesetzes im Bundesrat wird für Mitte Dezember erwartet. In-
soweit ist allerdings noch unsicher, ob der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft, so dass 
sich die Verabschiedung des Gesetzes verzögern könnte. Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-
Geschäftsführer sind dabei insbesondere folgende, nach aktuellem Stand geplante Entwicklungen 
herauszustellen: 

– Erweiterung des Verlustrücktrags und Erhöhung der Verlustvortragsquote (mit dem Ziel, Ver-
luste schneller gegen positive Ergebnisse verrechnen zu können und damit positive Liquiditäts-
effekte zu erzielen) wie folgt: 

– Der Verlustrücktrag soll ab dem Jahr 2024 auf drei statt bislang zwei Jahre ausgedehnt wer-
den. 

– Das Volumen des Verlustrücktrags bei der Körperschaftsteuer soll auch in 2024 und 2025 10 
Mio. € betragen und ab 2026 auf 5 Mio. € sinken. Dieses Volumen betrifft den Verlustrück-
trag in alle drei Rücktragsjahre zusammen. Bei der Gewerbesteuer existiert – auch zukünftig 
– kein Verlustrücktrag. 

– Die in § 10d Abs. 2 EStG geregelte Verlustvortragsquote soll für die Jahre 2024 bis 2027 von 
60 % auf 75 % angehoben werden (Abmilderung der sog. Mindestbesteuerung). Damit könn-
ten bestehende Verlustvorträge rascher gegen Gewinne verrechnet werden. 

– Körperschaftsteuerliche Organschaft: Die Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG soll gestri-
chen werden, da diese Norm, die auf die Verhinderung einer Doppelberücksichtigung von ne-
gativen Einkünften abzielt, im Ergebnis überflüssig geworden ist. Denn auf Grund der Einfüh-
rung von § 4k Abs. 4 EStG durch das ATAD-Umsetzungsgesetz wird nunmehr bereits eine dop-
pelte Berücksichtigung von Aufwendungen verhindert. 

Hinweis: 

Da die konkreten Inhalte des Gesetzespakets zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch umstritten waren, ist die wei-
tere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. 

28 Erhebliche Ausweitung der Nachhaltigkeits-berichterstattung für GmbH: 
Stufenplan beginnend ab dem Geschäftsjahr 2025 

Nachdem der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung 
(Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) in Form der finalen Richtlinie (EU) 
2022/2464 am 16.12.2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist, ist diese innerhalb von 
18 Monaten in nationales Recht umzusetzen. 

Inhaltlich führt die neue Richtlinie detailliertere Berichtspflichten zu den Auswirkungen von Un-
ternehmen auf die Umwelt, Menschenrechte und Sozialstandards ein, basierend auf gemeinsamen 
Kriterien im Einklang mit den EU-Klimazielen (sog. Nachhaltigkeitsberichte). Damit verbunden 
ist eine deutliche Erweiterung der von dieser Berichtspflicht betroffenen Unternehmen, die auch 
GmbH erfassen wird – insoweit ist der folgende Zeitplan zu beachten: 

– Ab dem Geschäftsjahr 2024 greift die CSRD und erfasst als Anwenderkreis große Unternehmen 
von öffentlichem Interesse (EU PIEs) mit durchschnittlich mehr als 500 Mitarbeitenden. 

– Ab dem Geschäftsjahr 2025 sind sämtliche großen Kapitalgesellschaften (KapGes) i.S.d. § 267 
Abs. 3 HGB – unabhängig von ihrer Kapitalmarktorientierung – von der CSRD betroffen. Dazu 
zählen auch die diesen über § 264a HGB gleichgestellten Personenhandelsgesellschaften. In 
diesem Schritt erfolgt eine ganz deutliche Ausweitung des Anwendungsbereichs. 
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– Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird der Kreis der betroffenen Unternehmen auf kapitalmarktori-
entierte kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), kleine und nicht-komplexe Kreditinstitute 
sowie firmeneigene Versicherungsunternehmen erweitert. 

– Ab dem Geschäftsjahr 2028 wird dann der Kreis der betroffenen Unternehmen erweitert auf 
EU-Tochterunternehmen sowie Nicht-EU-Unternehmen, die mehr als 150 Mio. € Nettoumsatz 
(in den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren) in der EU erwirtschaften und mindestens 
eine (große oder kapitalmarktorientierte) Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung in der 
EU (mit mindestens 40 Mio. € Nettoumsatz in der EU im vorangegangenen Geschäftsjahr) ha-
ben. 

Hinweis: 

Da es also schon für alle „großen“ GmbH und GmbH & Co. KG zu einer Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
ab dem Geschäftsjahr 2025 kommt, müssen sich diese mit dem Thema der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung zeitnah auseinandersetzen. Herauszuheben sind dabei die European Sustainability Reporting Standards 
(ESRS), d.h. das von der EU-Kommission im Wege eines Delegierten Rechtsakts im Juli 2023 veröffentlichte erste voll-
ständige sektorunabhängige Set von Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards. Es werden insoweit die verbindliche Be-
achtung von einheitlichen Standards zur Aufstellung von Nachhaltigkeitsberichten, die zwingende Verankerung des Nach-
haltigkeitsberichts im Lagebericht sowie dessen verpflichtende Prüfung geregelt. 

29 Gestaltungsüberlegungen zum Jahreswechsel 

a) Bilanzpolitik: Bedeutung der Größenklassen des HGB 

Die Anforderungen an die handelsrechtliche Rechnungslegung sind gestaffelt: Kleine KapGes ge-
nießen gegenüber mittelgroßen und großen KapGes eine Reihe von Vorteilen, so dass auch vor 
dem kommenden Bilanzstichtag die Schwellenwerte der Größenklassen des HGB für KapGes ge-
nau betrachtet werden sollten. So unterliegen kleine KapGes insbesondere nicht der gesetzlichen 
Prüfungspflicht durch einen vereidigten Buch- oder Wirtschaftsprüfer. Die Aufstellung des Jah-
resabschlusses kann für diese Gesellschaften später erfolgen. Außerdem sind auch deutlich weni-
ger Pflichtangaben im Anhang zu machen, die Bilanz braucht weniger tief gegliedert zu werden 
und auf einen Lagebericht kann verzichtet werden. Darüber hinaus existieren noch deutliche Er-
leichterungen bei der Publizität des Jahresabschlusses im Bundesanzeiger, insbesondere braucht 
die Gewinn- und Verlustrechnung nicht offengelegt zu werden. 

Daher sollte zum Jahresende, das ja regelmäßig auch das Ende des Wirtschaftsjahrs darstellt, ge-
prüft werden, ob die jeweiligen Schwellenwerte durch geeignete Gestaltungsmaßnahmen noch vor 
dem Bilanzstichtag unterschritten werden können. Allerdings treten die Rechtsfolgen ohnehin 
erst dann ein, wenn zwei der genannten Merkmale (Schwellenwerte) an zwei aufeinanderfolgen-
den Abschlussstichtagen unter- oder überschritten werden. Die Größenklassen stellen sich nach 
derzeit noch geltendem Recht (§ 267 HGB; Stand Mitte November 2023) wie folgt dar: 

IST  Kleine GmbH  Mittelgroße GmbH  Große GmbH  

Bilanzsumme  ≤ 6 Mio. €  ≤ 20 Mio. €  > 20 Mio. €  

Umsatzerlöse  ≤ 12 Mio. €  ≤ 40 Mio. €  > 40 Mio. €  

Arbeitnehmer  ≤ 50  ≤ 250  > 250  

 

Diese Werte werden (mit Ausnahme der Arbeitnehmerzahl) nach dem am 17.10.2023 von der Eu-
ropäischen Kommission erlassenen Delegierten Rechtsakt zur Anhebung der Schwellenwerte 
für die Bestimmung der Größenklassen von Unternehmen und Gruppen in Kürze um ca. 25 % an-
gehoben (wobei es den Mitgliedsstaaten überlassen bleibt, die Anwendung bereits für 2023 oder 
erst ab 2024 vorzuschreiben; nachfolgend wird i.Ü. davon ausgegangen, dass Deutschland weiter-
hin das Mitgliedsstaatenwahlrecht nutzt und die Schwellenwerte für kleine Unternehmen an der 
oberen Grenze der Richtlinie festlegt): 

PLAN  Kleine GmbH  Mittelgroße GmbH  Große GmbH  

Bilanzsumme  ≤ 7,5 Mio. €  ≤ 25 Mio. €  > 25 Mio. €  
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PLAN  Kleine GmbH  Mittelgroße GmbH  Große GmbH  

Umsatzerlöse  ≤ 15 Mio. €  ≤ 50 Mio. €  > 50 Mio. €  

Arbeitnehmer  ≤ 50  ≤ 250  > 250  

 

Entsprechende Gestaltungsüberlegungen sind auch bei Vorliegen von Tochtergesellschaften be-
züglich der Schwellenwerte zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Kon-
zernabschlusses anzustellen. Es besteht dann eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Kon-
zernabschlusses, wenn mindestens zwei der drei nachfolgend genannten Merkmale überschritten 
werden. Bei der Prüfung der Konzernrechnungslegungspflicht wird zwischen der Brutto- und der 
Nettomethode differenziert. Bei der Bruttomethode wird aus den Bilanzen der einzubeziehenden 
Unternehmen lediglich durch Aufaddieren eine Summenbilanz erstellt, bei der Nettomethode 
wird ein „Probe“-Konzernabschluss einschließlich der erforderlichen Konsolidierungsbuchungen 
aufgestellt. 

Die Schwellenwerte für Konzernabschlüsse sind nach derzeit noch geltendem Recht wie folgt ge-
setzlich festgelegt: 

IST  Bruttomethode  Nettomethode  

Bilanzsumme  ≤ 24 Mio. €  ≤ 20 Mio. €  

Umsatzerlöse  ≤ 48 Mio. €  ≤ 40 Mio. €  

Arbeitnehmer  ≤ 250  ≤ 250  

 

Auch diese Werte sollen (mit Ausnahme der Arbeitnehmerzahl) nach dem am 17.10.2023 von der 
Europäischen Kommission erlassenen Delegierten Rechtsakt zur Anhebung der Schwellenwerte 
für die Bestimmung der Größenklassen von Unternehmen und Gruppen in Kürze um 25 % ange-
hoben werden. 

Hinweis: 

Ob Deutschland das Wahlrecht zur frühzeitigen Anwendung der erhöhten Größenkriterien bereits ab 2023 ausüben wird, 
war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht absehbar. 

Handlungsempfehlung: 

Soweit beabsichtigt wird, gerade das gestaltbar erscheinende Kriterium der Bilanzsumme mit dem Ziel des Unterschreitens 
der Schwellenwerte zu mindern, können verschiedene sachverhaltsgestaltende wie auch bilanzpolitische Instrumente ge-
nutzt werden, deren Einsatz im konkreten Einzelfall zu prüfen wäre (z.B. Aufschub von Investitionen und/oder Außenfi-
nanzierungen, Rückführung von Außenfinanzierungen, sale-and-lease-back-Gestaltungen, Vornahme von Gewinnaus-
schüttungen, Abtretung von Forderungen, Auslagerung von Pensionsverpflichtungen). Unter Hinzuziehung steuerlicher 
Beratung sollten rechtzeitig die Situation analysiert und mögliche Strategien entwickelt werden. 

b) Bilanzpolitik: Besondere Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften 

Besondere Erleichterungen werden nach § 267a HGB sog. Kleinst-Unternehmen (Kleinstkapital-
gesellschaften) gewährt. Ein Unternehmen wird nach derzeit noch geltendem Recht (Stand Mitte 
November 2023) dann als Kleinstkapitalgesellschaft oder als Kleinst-GmbH & Co. KG eingestuft, 
wenn an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen jeweils zwei der folgenden drei Größen-
merkmale nicht überschritten werden: 

– Bilanzsumme (nach Abzug eines etwaigen Fehlbetrags): 350 000 €, 

– Umsatzerlöse: 700 000 €, 

– Arbeitnehmerzahl im Jahresdurchschnitt: zehn Personen. 

Auch diese Werte werden (mit Ausnahme der Arbeitnehmerzahl) nach dem am 17.10.2023 von 
der Europäischen Kommission erlassenen Delegierten Rechtsakt zur Anhebung der Schwellen-
werte für die Bestimmung der Größenklassen von Unternehmen und Gruppen in Kürze wie folgt 
angehoben (wobei es den Mitgliedsstaaten überlassen bleibt, die Anwendung bereits für 2023 oder 
erst ab 2024 vorzuschreiben): 
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– Bilanzsumme (nach Abzug eines etwaigen Fehlbetrags): Anhebung auf 450 000 €, 

– Umsatzerlöse: Anhebung auf 900 000 €. 

Mit der Einstufung als Kleinstunternehmen verbunden sind – neben den bereits für kleine Gesell-
schaften geltenden Erleichterungen – erhebliche Vereinfachungen hinsichtlich des Jahresab-
schlusses: erhebliche Verkürzung und Vereinfachung der Gliederungen von Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung, Befreiung von der Aufstellung eines Anhangs und der Offenlegungspflicht. 

Hinweis: 

Gerade im Hinblick auf die im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Daten sind die Erleichterungen für Kleinstkapitalge-
sellschaften wichtig. Von Bedeutung ist, dass durchaus auch für diese Kleinstkapitalgesellschaften ein ausführlicher Jah-
resabschluss aufgestellt werden kann, um z.B. gegenüber den Gesellschaftern oder der Hausbank ausreichende Informa-
tionen zu geben. Ein weiterer zur Veröffentlichung bestimmter Jahresabschluss kann dann unabhängig davon nach den 
vereinfachten Regeln für Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellt werden. Ob Deutschland das Wahlrecht zur frühzeitigen 
Anwendung der erhöhten Größenkriterien bereits ab 2023 ausüben wird, war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch 
nicht absehbar. 

Handlungsempfehlung: 

Vor dem Hintergrund dieser Erleichterungen ist zum Jahreswechsel 2023/2024 zu prüfen, ob die Schwellenwerte für 
Kleinstkapitalgesellschaften durch geeignete Gestaltungsmaßnahmen noch vor dem Bilanzstichtag unterschritten werden 
können. Auch insoweit ist zu beachten, dass die begünstigenden Rechtsfolgen erst dann eintreten, wenn zwei der genann-
ten Merkmale (Schwellenwerte) an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen nicht überschritten werden. 

c) Mindestbesteuerung durch ergebnispolitische Maßnahmen vermeiden 

Auch KapGes unterliegen der mit dem Begriff „Mindestbesteuerung“ bezeichneten gesetzlichen 
Regelung des § 10d EStG, nach der ein steuerlicher Verlustvortrag im Einzelfall nur begrenzt ge-
nutzt werden kann. Konkret ordnet die Vorschrift, deren Verfassungsmäßigkeit derzeit immer 
noch auf dem Prüfstand des BVerfG steht, an, dass in vorhergehenden Jahren noch nicht verrech-
nete Verluste in nachfolgenden Gewinnjahren nur noch i.H.v. 1 Mio. € (sog. Sockelbetrag) unbe-
schränkt verrechnet werden dürfen. Der diesen Sockelbetrag übersteigende Gewinn kann nur zu 
60 % verrechnet werden – die verbleibenden 40 % sind auch dann zu versteuern, wenn der Ver-
lustvortrag den Gewinn übersteigt. Da das sog. Wachstumschancengesetz zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses noch umstritten war, ist weiterhin zu beobachten, ob die Verlustvortragsquote 
für die Jahre 2024 bis 2027 tatsächlich von 60 % auf 75 % angehoben werden wird. Dies ist aktuell 
allerdings noch ungewiss. 

Handlungsempfehlung: 

Unabhängig vom Wachstumschancengesetz sollte aber vor diesem Hintergrund auch der Jahreswechsel 2023/2024 An-
lass sein, in Verlustsituationen durch geeignete Maßnahmen das Entstehen oder die Erhöhung eines nur begrenzt abzugs-
fähigen Verlustvortrags zu vermeiden. Grundsätzlich sollte der drohenden Mindestbesteuerung durch eine frühzeitige Er-
gebnisplanung, mit deren Hilfe die anfallenden Verluste begrenzt werden, begegnet werden: 

– Verbesserung des Ergebnisses der GmbH durch Verzicht des Gesellschafters auf Nutzungs- oder Tätigkeitsvergütungen 
bzw. Zinsen. Allerdings ist ein solcher Verzicht mit steuerlicher Rückwirkung nicht möglich, da sonst die Qualifizierung 
als verdeckte Einlage droht und der sich durch den Verzicht ergebende bilanzielle Ertrag vom steuerlichen Einkommen 
der GmbH in gleicher Höhe wieder abgezogen wird. Aus Gesellschaftersicht gilt die Vergütung zudem dennoch als zu-
geflossen. Der Verzicht sollte daher frühzeitig und mit Wirkung für künftige Zahlungsverpflichtungen der GmbH erfol-
gen. 

– Vorziehen gewinnrealisierender Vorgänge auf 2023, z.B. durch Veräußerungen im Unternehmensverbund oder vorge-
zogene Abnahmen eines Auftrags; 

– Verschieben von Aufwendungen, z.B. von Erhaltungs- oder Werbemaßnahmen, in das Jahr 2024. 

– Soweit dies im Einzelfall noch zulässig ist, können zur Ergebnisbeeinflussung u.U. auch Bilanzierungs- und Bewer-
tungswahlrechte anders als bisher ausgeübt werden. Spielräume bieten sich insbesondere im Bereich der Rückstellun-
gen und auch bei der Bewertung des Vorratsvermögens. 

Hinweis: 

Wird für 2023 mit einem positiven Ergebnis gerechnet und bestehen Verlustvorträge, so muss die Wirkung der Mindest-
besteuerung geprüft werden, da diese eben trotz ausreichend hoher Verlustvorträge zu einer Steuerbelastung führen kann. 

d) Überlegungen zur Ausschüttungspolitik zum Jahreswechsel 2023/2024 

Werden aktuell Gewinnausschüttungen geplant, so ist abzuwägen, ob diese noch in 2023 oder aber 
erst in 2024 erfolgen sollen. Bei dieser Entscheidung sind einerseits die steuerliche Situation der 
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Gesellschaft und andererseits die des Gesellschafters zu berücksichtigen. Dabei wird zunächst da-
von ausgegangen, dass die Rückführung des Solidaritätszuschlags als verfassungskonform einge-
stuft werden wird, dazu sind allerdings auch zum Jahreswechsel 2023/2024 noch zwei Verfahren 
beim BFH anhängig (eine Vorlage betreffend die Verfassungswidrigkeit des Solidaritätsschlags 
hatte das BVerfG mit Datum vom 7.6.2023 als unzulässig verworfen), so dass die weitere Rechts-
entwicklung aufmerksam zu beobachten ist: 

– Ist der Gesellschafter der GmbH eine natürliche Person und hält er die Geschäftsanteile 
in seinem steuerlichen Betriebsvermögen, so kommt die Abgeltungsteuer nicht zur Anwen-
dung. Für die Ausschüttungspolitik ist in diesem Fall entscheidungserheblich, in welchem Ver-
anlagungszeitraum der persönliche Spitzensteuersatz niedriger ist; in diesem Veranlagungs-
zeitraum sollte dann ausgeschüttet werden. Gleiches gilt, wenn der Gesellschafter die Ge-
schäftsanteile zwar in seinem steuerlichen Privatvermögen hält, die Anwendung der sog. Ab-
geltungsteuer aber auf Grund der Optionsmöglichkeit zur tariflichen Einkommens-
teuer nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG gleichwohl ausscheidet, z.B. weil ein zu mind. 25 % an der 
Kapitalgesellschaft beteiligter Gesellschafter beantragt, auf die Anwendung des besonderen 
Steuersatzes zu verzichten (verbunden mit der Möglichkeit zum Werbungskostenabzug). 

– Ist der Gesellschafter der GmbH eine natürliche Person und hält er die Geschäftsanteile 
in seinem steuerlichen Privatvermögen mit der Folge, dass die sog. Abgeltungsteuer zur 
Anwendung kommt, macht es i.d.R. keinen Unterschied, ob die Ausschüttung in 2023 oder in 
2024 erfolgt. Die Gewinnausschüttung wird in beiden Fällen mit dem Abgeltungsteuersatz von 
25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer belastet. Rein aus Sicht des EStG ist eine 
differenzierte Betrachtung nur in den seltenen Ausnahmefällen erforderlich, in denen der per-
sönliche Grenzsteuersatz unter 25 % liegt und der Gesellschafter im Rahmen der sog. „Günsti-
gerprüfung“ eine teilweise Erstattung der sog. Abgeltungsteuer beantragen kann. Dies kann z.B. 
gegeben sein, wenn aus anderen Einkunftsquellen Verluste resultieren und sich deshalb eine 
sehr niedrige steuerliche Bemessungsgrundlage ergibt. 

– Ist der Gesellschafter der GmbH seinerseits eine Kapitalgesellschaft, macht es ebenfalls 
keinen Unterschied, ob die Ausschüttung in 2023 oder in 2024 erfolgt, da derzeit keine Ände-
rung des Steuertarifs bzw. der Steuerbefreiung absehbar ist. 

30 Wichtige aktuelle Entscheidungen und Verwaltungsanweisungen für GmbH und 
Gesellschafter 

Nachfolgend sind wichtige in 2023 veröffentlichte finanzgerichtliche Entscheidungen und Verwal-
tungsanweisungen zusammengefasst, die für die GmbH und ihre Gesellschafter Anlass sein kön-
nen, bestehende Gestaltungen und Vereinbarungen zu überprüfen und ggf. anzupassen: 

Organschaft 

– Auslegung eines Gewinnabführungsvertrags ohne Verlängerungsklausel – keine 
steuerliche Rückwirkung eines notariellen Nachtragsvermerks: Der BFH hat mit sei-
nem Urteil vom 13.7.2022 (Az. I R 42/18) zur Frage der tatsächlichen Laufzeit eines Ergeb-
nisabführungsvertrags entschieden, dass im konkreten Streitfall zwischen der Organgesell-
schaft und der Organträger-GmbH kein steuerrechtlich wirksamer GAV und damit keine Org-
anschaft gem. §§ 14, 17 KStG (mehr) bestanden hatte, weil die Vertragslaufzeit wegen fehlender 
Verlängerung abgelaufen war. Denn der Notar hatte den Vertragsablauf vertraglich konkret da-
tiert, dabei eine Verlängerungsklausel zunächst übersehen und diese erst nach den Streitjahren 
per Nachtragsvermerk eingefügt. Die nach Ablauf des GAV abgeführten Gewinne an die (ver-
meintliche) Organträger-GmbH werteten FinVerw und BFH als vGA, weil eben die Vertrags-
laufzeit wegen fehlender Verlängerung abgelaufen war. Es müsse ausgeschlossen sein, dass den 
Vertragsparteien je nach wirtschaftlicher und steuerlicher Situation ein „faktisches Wahlrecht“ 
eingeräumt werde, sich entweder auf den konkreten Vertragstext oder aber auf ein Redaktions-
versehen zu berufen. Auch ein zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommener Nachtragsvermerk 
eines Notars entfalte keine steuerliche Rückwirkung, wenn sich der tatsächlich gewollte Ver-
tragsinhalt nicht objektiv aus den Vertragsregelungen heraus ergebe und unklar sei, wie eine 
mögliche Lücke in der Vertragsurkunde zu füllen ist. 
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Hinweis: 

Dieses Urteil unterstreicht, dass bei der Abfassung von Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen höchste Sorgfalt 
geboten ist. Unschärfen gehen steuerlich i.d.R. zu Lasten der beteiligten Unternehmen. 

– Tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags: Mit seinem Urteil vom 
2.11.2022 (Az. I R 37/19) hat der BFH entschieden, dass sich die tatsächliche Durchführung ei-
nes Gewinnabführungsvertrags (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG) nicht nur auf den Schluss-
punkt des Ausgleichs aller aus dem Gewinnabführungsvertrag resultierenden Forderungen und 
Verbindlichkeiten bezieht, sondern dass die entsprechenden Forderungen und Verbindlichkei-
ten auch in den Jahresabschlüssen gebucht werden müssen. Die tatsächliche Durchführung ei-
nes EAV vollziehe sich vielmehr in zwei Stufen. Die erste Stufe erfordere, dass die entsprechen-
den Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem EAV sowohl bei der Organträgerin als auch bei 
der Organgesellschaft bilanziell ausgewiesen werden. Im Anschluss müssen im zweiten Schritt 
die vertraglichen Vereinbarungen tatsächlich vollzogen werden, also Gewinne durch Zahlung 
oder Verrechnung an den Organträger abgeführt bzw. Verluste ausgeglichen werden. Die reine 
Buchung der Forderung/Verbindlichkeit aus dem EAV ohne Erfüllungswirkung sei nicht aus-
reichend. 

 Zudem soll nach Feststellung des BFH die Nichtdurchführung des Gewinnabführungsvertrags 
während der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren nicht nur zu einer Unterbrechung der 
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft für einzelne Veranlagungszeiträume führen, son-
dern insgesamt eine (rückwirkende) Nichtanerkennung der körperschaftsteuerrechtlichen Or-
ganschaft nach sich ziehen. 

Hinweis: 

In der praktischen Umsetzung ist also mit höchster Sorgfalt auch schon auf die korrekte bilanzielle Abbildung der Organ-
schaft zu achten. Denn nach der Entscheidung des BFH (die i.Ü. explizit gegen einen Teil der Auffassung in der Fachlite-
ratur getroffen wurde) kann eine fehlerhafte Bilanzierung des Ausgleichsanspruchs auch nicht als fehlerhafter Bilanzansatz 
i.S. der Fiktion des § 14 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 KStG angesehen werden; eine „Heilung“ über diese Fiktion scheidet aus. 

– Tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags (Verrechnungs-
konto): Mit seinem nicht rechtskräftigen Urteil vom 21.6.2022 hat das FG Köln (Az. 
10 K 1406/18) entschieden, dass ein GAV nur dann auch tatsächlich durchgeführt ist, wenn die 
durch ihn begründeten Verpflichtungen innerhalb angemessener Zeit beglichen werden. Daher 
führe die bloße Verbuchung auf einem Verrechnungskonto ohne zeitnahen Ausgleich auch nicht 
zur Begleichung der durch den GAV begründeten Verpflichtung in angemessener Zeit. Im kon-
kreten Streitfall war zunächst lediglich der von der Organ-GmbH an den Organträger abzufüh-
rende Gewinn (ebenso wie Zinszahlungen) gegen das Konto „Verbindlichkeiten gegen Gesell-
schafter“ gebucht worden. Auf diesem Verrechnungskonto erfolgten dann aber keinerlei weitere 
Buchungen. 

Hinweis: 

Die weitere Rechtsentwicklung ist angesichts der beim BFH unter dem Az. I R 37/22 anhängigen Revision aufmerksam zu 
beobachten. Unstreitig ist jedenfalls, dass ein schlichter Verbindlichkeitsausweis zur Anerkennung der „Durchführung“ 
der organschaftlichen Organschaft nicht genügt. 

– Tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags (Erfüllungssurro-
gate): Mit seinem noch nicht rechtskräftigen Urteil vom 30.6.2022 hat das FG Hamburg (Az. 
6 K 182/20) zur Frage der tatsächlichen Durchführung eines Ergebnisabführungsvertrags ent-
schieden, dass der Durchführung eines Ergebnisabführungsvertrags die Umwandlung eines Ge-
winnabführungs- oder eines Verlustübernahmeanspruchs in ein Darlehen grundsätzlich nicht 
entgegensteht und dass ein solches Darlehen auch nicht fremdüblich vereinbart sein muss (zeit-
nahe Erfüllung durch Erfüllungssurrogate). Allerdings müsse, so das FG, der Darlehensan-
spruch werthaltig sein, damit der Vertrag als durchgeführt anzusehen (und damit die Organ-
schaft anzuerkennen) sei. 

Hinweis: 

Das FG Hamburg unterstreicht also nochmals die tatsächliche Durchführung der GAV. Hier soll es einerseits nicht genü-
gen, schlicht Forderungen und Verbindlichkeiten einzubuchen, da der Anspruch auf Gewinnabführung als auch die Ver-
pflichtung zum Verlustausgleich mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahrs der Organgesellschaft entstehen. Andererseits 
soll aber – als praktikabler Ausweg – die Umwandlung in ein Darlehen ausreichend sein, wobei die vorherige Erfüllung 
der gegenseitigen Ansprüche durch Zahlung und anschließende Neuausreichung als Darlehen ebenso wenig erforderlich 
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sein soll wie die Vereinbarung einer marktüblichen Verzinsung. Der Umwandlung der Forderung in ein Darlehen sollte 
eine klar dokumentierte Vereinbarung zugrunde liegen. 

Steuerfragen auf der Gesellschaftsebene: 

– Dividendenfreistellung bei Streubesitzdividenden – Berechnung der Beteili-
gungsschwelle: Der Regelungskreis des § 8b KStG sieht (mit dem Ziel der Vermeidung einer 
mehrfachen Körperschaftsteuerbelastung/Vermeidung des sog. Kaskadeneffekts) vor, dass Di-
videndenerträge und Veräußerungsergebnisse auf der Ebene der Mutter-GmbH bei der Ermitt-
lung des Einkommens außer Ansatz bleiben, also bei dieser – verkürzt dargestellt – steuerfrei 
sind. Dies gilt in Bezug auf Dividendenerträge aber nur dann, wenn die Beteiligung am Grund- 
oder Stammkapital der ausschüttenden Gesellschaft zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar 
mindestens 10 % betragen hat. Zur Berechnung dieser Beteiligungsschwelle hat der BFH mit 
Urteil vom 7.6.2023 (Az. I R 50/19) entschieden, dass entscheidend auf das wirtschaftliche Ei-
gentum an den Anteilen abzustellen ist, also die steuerrechtliche Zurechnung der Kapitalanteile 
nach § 39 AO maßgebend ist. Im konkreten Streitfall hatte die Anteilsübertragung nach dem 
Kaufvertrag zwar unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung ge-
standen (die – auf Grund einer zunächst fehlgeschlagenen Überweisung – erst im Januar er-
folgte), der BFH nahm aber den Übergang des wirtschaftlichen Eigentums bereits zu Jahresbe-
ginn an, da die erwerbende GmbH schon eine rechtlich geschützte, auf den Erwerb des Rechts 
gerichtete Position erworben hatte. 

Hinweis: 

Dieses Ergebnis entspricht der h.M. im Fachschrifttum; es genügt also der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums, um 
die Dividendenbefreiung geltend machen zu können. Im konkreten Fall ist eine sorgfältige Gestaltung des Anteilsüber-
gangs notwendig, um für den Erwerber die Steuerbefreiung von Gewinnausschüttungen sicherzustellen. 

Steuerfragen auf der Gesellschafterebene: 

– Steuerliche Behandlung eines punktuell satzungsdurchbrechenden inkongruen-
ten Vorabgewinnausschüttungsbeschlusses: Mit seinem Urteil vom 28.9.2022 (Az. 
VIII R 20/20) hat sich der BFH explizit gegen die Auffassung der FinVerw gestellt und entschie-
den, dass ein punktuell satzungsdurchbrechender Beschluss über eine inkongruente Vorabaus-
schüttung, der von der Gesellschafterversammlung einstimmig gefasst worden ist und von kei-
nem Gesellschafter angefochten werden kann, als zivilrechtlich wirksamer Ausschüttungsbe-
schluss der Besteuerung zu Grunde zu legen ist. Ein Gesellschafter, an den nach einem solchen 
Beschluss kein Gewinn verteilt wird, erzielt demnach auch keine Einkünfte. 

Hinweis: 

Insoweit führt der BFH seine Rechtsprechung fort, nach der inkongruente Gewinnausschüttungen steuerlich durchaus 
anzuerkennen sein können. Dem Vernehmen nach ist insoweit eine Stellungnahme der FinVerw zu dieser geänderten 
Rechtsprechung in Vorbereitung. 

– Anwendung des § 17 EStG bei der sog. Wegzugsbesteuerung: Mit Urteil vom 
21.12.2022 (Az. I R 55/19) hat der BFH bestätigt, dass § 6 AStG die Rechtsfolgen des § 17 EStG 
auch auf die Fälle der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht ausdehnt, also einen be-
sonderen Steuerentstrickungstatbestand ohne Gewinnrealisierung beinhaltet. Erfasst werden 
soll mit dieser Regelung der die Beteiligung betreffende Wertzuwachs während der Zeit der un-
beschränkten Steuerpflicht. Allerdings entfällt die Besteuerung nachträglich, wenn der Stpfl. 
innerhalb von sieben Jahren seit Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht wieder unbe-
schränkt steuerpflichtig wird. Nach Ansicht des BFH sei dieses Merkmal einer „nur vorüberge-
henden Abwesenheit“ schon dann erfüllt, wenn der Stpfl. tatsächlich innerhalb des gesetzlich 
bestimmten Zeitrahmens nach dem Wegzug wieder unbeschränkt steuerpflichtig wird. Auf eine 
(subjektive) „Rückkehrabsicht“ komme es nicht an. 

Hinweis: 

Dieses Urteil des BFH unterstreicht, dass ein Wegzug in Drittstaaten erhebliche steuerliche Risiken mit sich bringen kann. 
Daher sollte frühzeitig steuerlicher Rat eingeholt und auch schon vorsorglich erwogen werden, bereits bei Wegzug im Sinne 
einer Beweisvorsorge einen etwaigen Rückkehrwillen zu dokumentieren. 

– Schuldzinsenabzug beim Gesellschafter aus einem Darlehen zur Finanzierung ei-
ner Bürgschaftsinanspruchnahme: Mit seinem Beschluss vom 22.2.2023 (Az. 
VIII B 4/22) hat der BFH zum Werbungskostenabzug eines GmbH-Gesellschafters im Bereich 
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der sog. Abgeltungsteuer entschieden, dass der Abzug von Schuldzinsen für ein Refinanzie-
rungsdarlehen, das zur Finanzierung einer Bürgschaftsinanspruchnahme aufgenommen wird, 
bei den Einkünften aus Kapitalvermögen vorbehaltlich der Regelung in § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 
EStG ausgeschlossen ist. 

Hinweis: 

Dieser Beschluss unterstreicht, dass im Bereich der Abgeltungsteuer in der praktischen Gestaltung gerade von Refinanzie-
rungen und Bürgschaftsübernahmen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 32d EStG sehr sorgfältig zu prüfen sind, um 
im konkreten Einzelfall auch einen Abzug der tatsächlichen Werbungskosten erreichen zu können. Dagegen ist ein Abzug 
der Refinanzierungszinsen dann möglich, wenn die GmbH-Beteiligung in einem steuerlichen Betriebsvermögen gehalten 
wird bzw. wurde. Insoweit sind frühzeitig Gestaltungen hinsichtlich der optimalen Finanzierungsstruktur zu prüfen. 

31 VGA-Checkliste: Wichtige aktuelle Entscheidungen zur verdeckten 
Gewinnausschüttung 

Der anstehende Jahreswechsel sollte zum Anlass genommen werden, bestehende Vereinbarungen 
zwischen der GmbH und ihren Gesellschaftern bzw. Gesellschafter-Geschäftsführern in Hinblick 
auf vGA-Risiken zu überprüfen, wobei insbesondere die nachfolgend genannten, zumeist im 
Jahr 2023 bekannt gewordenen finanzgerichtlichen Entscheidungen zu beachten sind. Die Über-
prüfung der Vereinbarungen könnte nach Art einer Checkliste strukturiert anhand folgender 
Schwerpunkte erfolgen: 

a) Übergreifende Fragen 

b) Geschäftsführerverträge (Gesamtausstattung, Nebenleistungen) 

c) Pensionszusagen/Altersversorgung (insbesondere Erdienbarkeit und Finanzierbarkeit) 

a) Übergreifende Fragen 

Begriff der vGA i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG und i.S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 
KStG: Mit Beschluss vom 30.5.2023 (Az. VIII B 15/22) hat der BFH in einem Verfahren um die 
Nichtzulassung der Revision seine bisherige Rechtsprechung zum Begriff der vGA bestätigt und 
festgestellt, dass eine vGA gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG gerade nicht voraussetzt, dass der 
dem Anteilseigner gewährte Vermögensvorteil der Minderung des Unterschiedsbetrags bei der 
Gesellschaft bei einer vGA gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG entspricht. Das heißt, dass der Ansatz einer 
vGA auf der Gesellschaftsebene eine Bereicherung des Gesellschafters oder den Zufluss eines Ver-
mögensvorteils bei dem Gesellschafter nicht notwendigerweise voraussetzt. Mithin kann der An-
nahme einer vGA beim Gesellschafter nicht damit begegnet werden, dass diese nicht zu einer Ge-
winnminderung bei der Gesellschaft geführt habe. 

Hinweis: 

Mit der durch diesen Beschluss unterstrichenen Auffassung ist i.Ü. auch die Konsequenz verbunden, dass ein gleichzeitig 
mit der vGA entstehender Ausgleichsanspruch diese nicht kompensiert (Saldierungsverbot) und Leistungen des Gesell-
schafters zum Ausgleich des durch den Geschäftsvorfall entstehenden Vermögensnachteils die vGA daher nicht mehr be-
rühren (sie sind regelmäßig als verdeckte Einlagen zu qualifizieren). 

b) Geschäftsführerverträge (Gesamtausstattung, Nebenleistungen) 

– VGA bei nicht fremdüblicher Verzinsung einer Darlehensforderung (Gesellschaf-
terverrechnungskonto): Mit Urteil v. 22.2.2023 (Az. I R 27/20) hat der BFH zur Frage der 
fremdüblichen Vergütung von Gesellschafterdarlehen entschieden, dass der Verzicht auf eine 
angemessene Verzinsung der auf einem Gesellschafterverrechnungskonto verbuchten Darle-
hensforderung einer GmbH zur Annahme einer vGA führen kann, und dass es bei der regelmä-
ßig gebotenen Schätzung der fremdüblichen Zinsen nicht zu beanstanden ist, wenn von dem 
Erfahrungssatz ausgegangen wird, dass sich private Darlehensgeber und Darlehensnehmer die 
bankübliche Marge zwischen Soll- und Habenzinsen teilen. 

Hinweis: 

Der BFH hat insoweit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und fortgeführt. Daher sollte in der Praxis sorgfältig auf 
die Verzinsung entsprechender Verrechnungskonten geachtet werden. Der BFH hat i.Ü. eine Bezugnahme auf statistische 
Daten der Deutschen Bundesbank ebenso wenig kritisiert wie einen Zinsaufschlag zu Gunsten der GmbH angesichts einer 
fehlenden Besicherung der Forderung. Gerade vor dem Hintergrund des deutlich veränderten Zinsumfeldes müssen Zins-
vereinbarungen betreffend Verrechnungskonten zwischen GmbH und Gesellschafter überprüft und ggf. an das aktuelle 
Zinsniveau angepasst werden. 
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c) Pensionszusagen/Altersversorgung (insbesondere Erdienbarkeit und Finan-
zierbarkeit) 

– VGA bei gleichzeitigem Bezug von Versorgungszahlungen und Geschäftsführerge-
halt: Mit seinem Urteil vom 15.3.2023 (Az. I R 41/19) hat der BFH zur Problematik der an den 
beherrschenden Gesellschafter einer GmbH gezahlten Altersversorgung unter dem Aspekt der 
vGA (in Fortentwicklung der bisherigen Rechtsprechung) festgestellt, dass es aus steuerrechtli-
cher Sicht nicht zu beanstanden ist, wenn ein Versorgungsversprechen der Kapitalgesellschaft 
nicht von dem endgültigen Ausscheiden des Begünstigten aus dem Dienstverhältnis als Ge-
schäftsführer, sondern allein von dem Erreichen der Altersgrenze abhängig gemacht wird. 
Werde allerdings nach dem Eintritt des Versorgungsfalles neben der Versorgungsleistung bei 
voller Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer für diese Tätigkeit lediglich ein reduziertes Ge-
halt gezahlt, liege nach der Maßgabe eines hypothetischen Fremdvergleichs dann keine gesell-
schaftliche Veranlassung vor, wenn die Gehaltszahlung die Differenz zwischen der Versor-
gungszahlung und den letzten Aktivbezügen nicht überschreitet. Denn ein ordentlicher und ge-
wissenhafter Geschäftsleiter würde zwar nicht gleichzeitig sowohl die volle Versorgung als auch 
ein volles Gehalt für die Tätigkeit (Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer) zahlen. Er würde 
aber auch nicht erwarten, dass ein „pensionierter“ Geschäftsführer „umsonst“ weiterarbeitet. 
Vielmehr würde er grundsätzlich bereit sein, neben der Versorgung, die (nur) für die angemes-
sene Versorgung im Ruhestand gezahlt wird, für die (zusätzlichen) Dienste auf Grund der fort-
geführten oder wieder aufgenommenen Tätigkeit als Geschäftsführer ein Gehalt bis zur Höhe 
der Differenz zwischen der Versorgung und den letzten Aktivbezügen zu zahlen. 

Hinweis: 

Mit dieser Entscheidung hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung fortgeführt und aufgezeigt, dass ein reduziertes Ge-
halt dazu führen kann, dass die Annahme einer vGA bei Weiterbeschäftigung vermieden werden kann. In der Praxis ist 
allerdings u.a. darauf zu achten, dass mit der Reduzierung des Gehalts nicht auch eine Reduzierung der Arbeitszeiten bzw. 
Aufgabenbereiche einhergeht. 

– Sanierungsbedingte Abfindung einer Pensionszusage muss nicht zwingend zu ei-
ner vGA führen: Mit seinem nicht rechtskräftigen Urteil vom 26.5.2023 (Az. 4 K 3618/18 E) 
hat das FG Münster entschieden, dass die Abfindung einer zu Gunsten eines beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführers bestehenden Pensionszusage dann nicht zu einer vGA führt, 
wenn die Abfindung dazu dient, eine (unmittelbar drohende) Zahlungsunfähigkeit der GmbH 
zu beseitigen. 

Im konkreten Streitfall war – sehr verkürzt – dem Gesellschafter-Geschäftsführer in 2002 ein 
Rechtsanspruch auf Versorgung („Pensionszusage“ u.a. mit Witwenversorgung) zugesagt worden 
mit der Einschränkung, dass die GmbH bei wesentlicher Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen 
Lage die zugesagten Leistungen kürzen oder einstellen durfte. Jahre später wurde auf Grund von 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der GmbH beschlossen, die erteilte Pensionszusage zum 
1.12.2012 aufzuheben und eine Vereinbarung zur Abfindung der Versorgungsansprüche zu treffen. 
Die GmbH sagte dabei eine Abfindung von 66 T€ zu, die sie aus den Zahlungen der von ihr gekün-
digten Rückdeckungsversicherungen begleichen konnte. Daher buchte sie in ihrer eigenen Ge-
winnermittlung u.a. die bis dahin bilanzierte Pensionsrückstellung sowie die Forderung aus den 
Rückdeckungsversicherungen erfolgswirksam aus. Das FG argumentierte gegen das Vorliegen ei-
ner vGA, dass die gesellschaftliche Veranlassung fehle, da die geleistete Abfindungszahlung nicht 
ohne Gegenleistung erfolgt sei, da der Geschäftsführer diese im Gegenzug für den Wegfall seines 
Pensionsanspruchs erhalten hatte. Im Ergebnis habe es sich um ein entgeltliches Austauschge-
schäft gehandelt. Aus Sicht der GmbH hätte ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer 
dem Abfindungsplan zugestimmt, um die drohende Insolvenzreife und wirtschaftliche Krise der 
GmbH zu beseitigen. 

Hinweis: 

Angesichts des anhängigen Revisionsverfahrens ist die weitere Rechtsentwicklung zu verfolgen. Sollte der BFH die Argu-
mentation des FG bestätigen, könnten in wirtschaftlichen Krisen einer GmbH bestehende Pensionsansprüche vergleichs-
weise rechtssicher abgefunden werden. 
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Abgabe- und Zahlungstermine 2024 

32 Wichtige Steuertermine 20241 

(in Klammern der letzte Tag der Zahlungs-Schonfrist – siehe unten 2.b, bb) 

Monat  Termin2  Steuer  monat-
lich  

vierteljähr-
lich  

Januar 10.1. (15.1.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug 
§ 50a EStG  

12/2023  IV/2023  

  Lohn- und Kirchensteuer – Jahresanmeldung 
2023  

    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  11/2023    

25.1./29.1.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  1/2024    

Februar  12.2. (15.2.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

1/2024    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  12/2023  IV/2023  

  1/11 Sonderzahlung für Umsatzsteuer-Dauerfrist-
verlängerung 2024  

    

15.2 (19.2.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer    I/2024  

15.2.  Sozialversicherung – Jahresmeldung 2023      

16.2.  Ablauf Einreichungsfrist der UV-Jahresmeldung 
2023  

    

23.2./27.2.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  2/2024    

März 11.3. (14.3.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

2/2024    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  1/2024    

  Einkommensteuer, Körperschaftsteuer    I/2024  

22.3./26.3.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  3/2024    

April 10.4. (15.4.)  Kapitalertragsteuer,4 Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug 
§ 50a EStG  

3/2024  I/2024  

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  2/2024    

24.4./26.4.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  4/2024    

Mai 10.5. (13.5.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

4/2024    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  3/2024  I/2024  

15.5. (21.5.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer    II/2024  

24.5.(27.5.)/28.5.(29.
5.)3  

Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  5/2024    

Juni 10.6. (13.6.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

5/2024    
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Monat  Termin2  Steuer  monat-
lich  

vierteljähr-
lich  

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  4/2024    

  Einkommensteuer, Körperschaftsteuer    II/2024  

24.6./26.6.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  6/2024    

Juli 10.7. (15.7.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug 
§ 50a EStG  

6/2024  II/2024  

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  5/2024    

3.7. (8.7.)  Grundsteuer (beantragte jährliche Fälligkeit)      

25.7./29.7.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  7/2024    

August 12.8. (15.8./16.8.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

7/2024    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  6/2024  II/2024  

15.8./16.8. (19.8.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer    III/2024  

26.8./28.8.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  8/2024    

September 10.9. (13.9.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

8/2024    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  7/2024    

  Einkommensteuer, Körperschaftsteuer    III/2024  

24.9./26.9.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  9/2024    

Oktober 10.10. (14.10.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer, Steuerabzug 
§ 50a EStG  

9/2024  III/2024  

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  8/2024    

24.10.(25.10.)/28.10.(
29.10.)6  

Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  10/2024    

November 11.11. (14.11.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

10/2024    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  9/2024  III/2024  

15.11. (18.11.)  Gewerbesteuer, Grundsteuer    IV/2024  

25.11./27.11.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  11/2024    

Dezember 10.12. (13.12.)  Kapitalertragsteuer4, Lohn- und Kirchensteuer, 
Umsatzsteuer, Bauabzugsteuer  

11/2024    

  Umsatzsteuer mit Dauerfristverlängerung  10/2024    

  Einkommensteuer, Körperschaftsteuer    IV/2024  

19.12./23.12.  Meldung5/Zahlung Sozialversicherungsbeiträge  12/2024    

1 Vgl. auch die folgenden Hinweise. 

2 Hinweis: Bei Zahlungen durch Scheck gilt die Zahlung erst drei Tage nach Eingang als entrichtet. 

3 27.5./29.5. in Bundesländern, in denen Fronleichnam kein Feiertag ist. 

4 Bei Kapitalerträgen i.S.d § 43 Abs. 1 Satz 1 EStG (v.a. von Kapitalgesellschaften vorgenommene Gewinnausschüttungen) 

ist die einbehaltene Steuer, soweit es sich nicht um Kapitalerträge i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG handelt, zu dem Zeitpunkt 
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abzuführen, in dem die Kapitalerträge den Gläubigern zufließen. Zufluss gilt als an dem Tage erfolgt, der im Beschluss als 

Tag der Auszahlung bestimmt worden ist. 

5 Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24:00 Uhr eingereicht sein. 

6 Bzw. 24.10./26.10. in den Bundesländern, in denen der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist. 

33 Hinweise 

Nachfolgend werden einzelne Grundsätze zu den Erklärungs- und Zahlungspflichten dargestellt. 

a) Einzelne Steuerarten 

aa) Umsatzsteuer (USt) 

Die USt-Voranmeldungen sind jeweils für einen bestimmten sog. Voranmeldungszeitraum 
abzugeben. Voranmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die USt des vorange-
gangenen Kalenderjahrs nicht mehr als 7 500 € betrug. In diesem Fall sind die Voranmeldun-
gen grds. bis zum 10.4. (I. Quartal), 10.7. (II. Quartal), 10.10. (III. Quartal) und 10.1. des Folge-
jahrs (IV. Quartal) zu übermitteln. Bis zu diesen Terminen ist die angemeldete USt regelmäßig 
auch zu entrichten. 

Betrug die USt für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 7 500 €, sind die USt-Voranmel-
dungen für jeden Monat zu übermitteln, und zwar immer bis zum 10. eines Monats für den vo-
rangegangenen Monat. Bis dahin ist die angemeldete USt auch zu zahlen. 

Betrug die USt für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1 000 €, kann das Finanz-
amt den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung 
der Vorauszahlungen befreien. In diesem Fall ist lediglich die USt-Jahreserklärung zu übermit-
teln. 

Diese Regeln gelten auch für Existenzgründer. Allerdings ist bei diesen im Gründungsjahr zur Er-
mittlung des Voranmeldungszeitraums die voraussichtliche Steuer des laufenden Kalenderjahres 
maßgebend. Im Folgejahr kommt es auf die tatsächliche Steuer für das Gründungsjahr umgerech-
net in eine Jahressteuer an. 

Die Fristen zur Abgabe der Voranmeldungen können auf Antrag des Unternehmers um einen Mo-
nat verlängert werden (sog. Dauerfristverlängerung). Dementsprechend verlängert sich auch 
die Zahlungsfrist. Bei Unternehmern, die zur monatlichen Voranmeldung verpflichtet sind, wird 
dem Antrag auf Dauerfristverlängerung nur stattgegeben, wenn sie bis zum 10.2. eine Sondervo-
rauszahlung i.H.v. 1/11 der gesamten Vorauszahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr an-
melden und entrichten. Die Sondervorauszahlung wird i.d.R. bei der USt-Vorauszahlung für den 
Dezember des Jahres angerechnet. 

Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zahlungsaufschub bewilligt ist, wurde 
auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats verschoben. 

bb) Lohnsteuer (LSt) 

Jeder Arbeitgeber muss für den jeweiligen LSt-Anmeldungszeitraum eine LSt-Anmeldung 
übermitteln, und zwar bis zum 10. des nachfolgenden Monats. Bis zu diesen Terminen ist 
die LSt auch an das Finanzamt abzuführen. Anmeldungszeitraum ist der Kalendermonat, wenn 
die LSt für alle Arbeitnehmer zusammen im vorangegangenen Kalenderjahr mehr als 5 000 € 
betragen hat. 

Hat die LSt für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 5 000 €, aber mehr als 
1 080 € betragen, ist das Kalendervierteljahr der Anmeldungszeitraum. Die LSt-Anmeldun-
gen sind dann bis zum 10.4. (I. Quartal), 10.7. (II. Quartal), 10.10. (III. Quartal) und 10.1. des 
Folgejahrs (IV. Quartal) abzugeben. Hat die LSt für das vorangegangene Kalenderjahr nicht 
mehr als 1 080 € betragen, ist das Kalenderjahr der Anmeldungszeitraum (Abgabetermin: 
10.1. des Folgejahrs). 

Hinweis: 

Bei der LSt gibt es nicht die Möglichkeit einer Dauerfristverlängerung. 
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cc) Bauabzugsteuer 

Die Bauabzugsteuer ist jeweils bis zum 10. des nachfolgenden Monats anzumelden und abzufüh-
ren, und zwar ohne die Möglichkeit der Dauerfristverlängerung. Ab dem VZ 2025 ist verpflichtend 
eine elektronische Anmeldung der Bauabzugssteuer vorgesehen. 

dd) Grundsteuer 

Die Grundsteuer wird im Regelfall zu je einem Viertel des Jahresbetrags am 15.2., 15.5., 15.8. und 
15.11. fällig. Bei Kleinbeträgen (bis 30 €) können abweichende Fälligkeiten von den Gemeinden 
bestimmt werden. Auf Antrag des Schuldners der Grundsteuer kann die Grundsteuer am 1.7. in 
einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag hierfür muss spätestens bis zum 30.9. des vo-
rangegangenen Kalenderjahrs gestellt werden. Die Zahlungsweise bleibt so lange maßgebend, bis 
ihre Änderung beantragt wird. 

ee) Steuerabzug nach § 50a EStG 

Der Steuerabzug nach § 50a EStG betrifft insbesondere künstlerische, sportliche, unterhaltende 
u.ä. Leistungen von in Deutschland beschränkt Stpfl. Ebenfalls betroffen sind Vergütungen an in 
Deutschland beschränkt steuerpflichtige Aufsichtsratsmitglieder. Anzumelden und abzuführen ist 
die Steuer vom Leistungsempfänger für das Kalendervierteljahr. Abführungszeitpunkt ist 
spätestens der 10. des Monats, der dem Kalendervierteljahr folgt. 

Die elektronische Anmeldung der Abzugssteuern ist an das Bundeszentralamt für Steuern zu rich-
ten. 

ff) Sozialversicherungsbeiträge 

Der Beitragsnachweis zur Sozialversicherung ist am drittletzten Bankarbeitstag des Monats zur 
Zahlung fällig (Zahlungseingang bei der Krankenkasse). Zwei Tage vor Fälligkeit sind die Beiträge 
per Beitragsnachweis durch Datenübermittlung zu melden. Der Nachweis muss am Vortag bis 
spätestens 24:00 Uhr eingereicht sein. 

b) Schonfristen 

aa) Abgabefrist 

Wird eine USt-Voranmeldung, LSt-Anmeldung oder Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben, 
kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. Bei der Abgabefrist gibt es keine 
Schonfrist. Das Finanzamt kann in begründeten Fällen auf Antrag des Stpfl. eine Fristverlänge-
rung zur Abgabe der Steuererklärung gewähren. 

Hinweis: 

USt-Voranmeldungen und LSt-Anmeldungen sind auf elektronischem Wege nach Maßgabe der Steuerdaten-Über-
mittlungsverordnung einzureichen. Nur wenn in Einzelfällen eine elektronische Übermittlung nicht möglich ist, kann das 
Finanzamt auf Antrag die Abgabe in Papierform zulassen. Eine Freistellung von der elektronischen Abgabe kommt jedoch 
nur in sog. Härtefällen in Frage. Hiervon ist auszugehen, wenn eine Übermittlung durch Datenfernübertragung für den 
Stpfl. wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Sofern die Übermittlung durch einen Angehörigen der steuerlich be-
ratenden Berufe erfolgt, hat diese stets auf elektronischem Wege zu erfolgen. 

bb) Zahlungsschonfrist 

Wenn der Steueranspruch nicht rechtzeitig ausgeglichen wird, entstehen Säumniszuschläge. 
Erfolgt die Zahlung innerhalb von drei Tagen nach dem Fälligkeitstermin, werden Säumniszu-
schläge nicht erhoben. Diese Zahlungsschonfrist gilt jedoch nicht bei Barzahlungen oder 
Scheckeinreichungen. Eine Barzahlung muss spätestens am Fälligkeitstag erfolgen. Bei Hin-
gabe von Schecks gilt die Zahlung nicht bereits am Tag des Eingangs bei dem Finanzamt, sondern 
erst drei Tage nach dem Eingangstag als entrichtet. 

Die Finanzämter erheben aber ausnahmsweise keinen Säumniszuschlag, wenn eine Anmeldung 
erst nach dem Fälligkeitstag bei dem Finanzamt eingeht und die Zahlung mit Abgabe der Anmel-
dung – ggf. unter Einhaltung der Zahlungs-Schonfrist – erfolgt. Wegen der verspäteten Einrei-
chung der Anmeldung kann jedoch die Festsetzung eines Verspätungszuschlags drohen. Die 
rechtzeitige Zahlung muss durch eine pünktliche Überweisung oder Erteilung einer Abbuchungs-
ermächtigung (SEPA-Mandat) gewährleistet werden. 
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Hinweis: 

Eine Zahlung durch den Stpfl. nach dem Fälligkeitstermin, aber noch innerhalb der Zahlungsschonfrist, ist keine fristge-
rechte Zahlung. Sie ist pflichtwidrig, bleibt aber sanktionslos. Wird jedoch die Zahlungsschonfrist – wenn auch versehent-
lich – überschritten (z.B. durch einen Fehler der Bank), setzt das Finanzamt Säumniszuschläge fest, ohne dass ein Erlass 
in Betracht käme. Dies gilt jedenfalls für die Stpfl., die ihre Steuern laufend unter Ausnutzung der Schonfrist zahlen, denn 
sie sind aus Sicht der FinVerw keine pünktlichen Steuerzahler und gelten daher nicht als erlasswürdig. 

c) Termine am Wochenende oder Feiertag 

Fällt einer der genannten Abgabe- oder Zahlungstermine auf einen Samstag, Sonntag oder gesetz-
lichen Feiertag, verlängert sich die Frist bis zum Ablauf des nächstfolgenden Werktags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

München, im November 2023 

 

 

 
gibt im Allgemeinen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Finanz- 
verwaltungsanweisungen nur auszugsweise wieder. 
Wir empfehlen deshalb, die Beiträge als Hinweise zu verstehen und bei 
Anwendung im Einzelfall mit den ungekürzten Veröffentlichungen  
zu vergleichen, um Informationsfehler, für die eine Haftung trotz  
sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden kann, zu vermeiden. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
Für Fragen wenden Sie sich bitte an 
 
Kanzlei Jürgen Mosig 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Elektrastr. 6/3, 81925 München 
Tel.: +49 (89) 92 00 86 - 0, Fax.: +49 (89) 92 00 86 - 20 
eMail: mosig@mosig-wp.de 
Internet: www.mosig-wp.de 
 


